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der Fraktion der Linkspartei.PDS im Thüringer Landtag

5. Ausgabe  1. Halbjahr 2007

Liebe MitstreiterInnen,
das alte Jahr neigt sich dem Ende zu. Mit dieser Ausgabe blicken wir zurück auf das vergangene halbe Jahr. Wohnungspolitisch hat uns vieles bewegt sowohl positiv als auch negativ. 

Ein Höhepunkt war unstreitig das zum „Tag der Genossenschaften“ am 1. Juli 2006 veranstaltete Genossenschaftssymposium, indessen Ergebnis feststand, dass die Unternehmensform der Genossenschaft gerade angesichts der aktuellen ökonomischen Entwicklungen große Chancen bietet. 

Weniger erfreulich und heftig umstritten war dagegen der anstehende Verkauf eines Teiles der kommunalen Wohnungsgesellschaft KoWo der Stadt Erfurt. Auch die Stadt Blankenhain hat ihren Wohnungsbestand verkauft. Und jüngst ereilte uns die Nachricht, dass die Wohnungsgenossenschaft Blankenhain zahlungsunfähig ist und Insolvenz angemeldet hat. 

In Anbetracht der Finanznot vieler Kommunen ist nicht auszuschließen, dass weitere Verkäufe kommunalen Wohnungsbestandes folgen. Dies signalisiert dringenden politischen Handlungsbedarf. Die Linkspartei.PDS fordert „Privatisierungswahn stoppen, kommunale Daseinsvorsorge erhalten“, so der Beschluss der 1. Tagung des 10 Parteitages am 29./30.04.2006 in Halle/Saale. 

Auch im kommenden Jahr wird sich die Fraktion der Linkspratei.PDS im Thüringer Landtag sowohl parlamentarisch als auch außerparlamentarisch unter anderem dafür einsetzen, dass bedarfsgerechte, gute und bezahlbare Wohnungen, insbesondere für Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen erhalten bleiben.

Und ihr alle seid herzlich eingeladen, daran aktiv mitzuwirken und uns zu unterstützen.

In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein besinnliches und frohes Weihnachtsfest sowie eine gesundes neues Jahr.
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I. Parlamentarische Initiativen

1. Anfragen

Verpflichtung von unter 25-Jährigen zum Wohnen bei den Eltern gemäß neuer SGB II-Regelung

Mündliche Anfrage des Abgeordneten Bärwolff (Die Linkspartei.PDS)

(Ds. 4/1732)

Verpflichtung von unter 25-Jährigen zum Wohnen bei den Eltern gemäß neuer SGB II-Regelung

Mit den am 17. Februar 2006 im Bundestag in 2. und 3. Lesung verabschiedeten Neuregelungen zum

SGB II (Hartz IV) werden erhebliche Verschärfungen, insbesondere für jugendliche Langzeitarbeitslose unter 25 eingeführt. Unter anderem wurden die Bestimmungen für den Erstauszug von unter 25-jährigen Langzeitarbeitslosen neu geregelt.

Ich frage die Landesregierung:

1. Erwartet die Landesregierung Erfolge für die Vermittlung von unter 25-jährigen Langzeitarbeitslosen in Arbeit aufgrund der Verschärfungen im SGB II bzw. aufgrund der Kürzungen der Regelleistungen auf 276 €? Wenn ja, welche wären das?

Antwort:

Die mit dem „Gesetz zur Änderung des SGB II und anderer Gesetze“ beschlossene Kürzung der Regelleistung auf 80 Prozent für unter 25-Jährige, die in einer Bedarfsgemeinschaft mit ihren Eltern leben, begründet sich im Wesentlichen darauf, dass die Kinder nicht die Generalkosten des Haushalts, das heißt die Bestreitung der zur allgemeinen Haushaltsführung gehörenden Aufwendungen – wie z.B. Versicherungen, Strom und Anschaffung haushaltstechnischer Geräte - zu tragen haben. Durch die Streichung des Anspruchs auf Übernahme der Kosten für Unterkunft und Heizung für unter 25-Jährige ohne vorherige Zustimmung des Leistungsträgers bei Erstwohnungsbezug soll die Gründung eines eigenen Haushalts auf die Kosten der Allgemeinheit

eingeschränkt werden. Das sind die Hauptanliegen der beschlossenen Leistungseinschränkung bei den unter 25-Jährigen. Darüber hinaus können diese Änderungen für Jugendliche auch einen zusätzlichen Anreiz darstellen, die Instrumente zur Eingliederung intensiver und bewusster zu nutzen, um ihre Hilfebedürftigkeit schneller zu überwinden. So kann die Begrenzung der passiven Leistungen z.B. die Ausbildungsbereitschaft von Jugendlichen erhöhen, weil die SGB II-Leistungen in der Regel nicht mehr oberhalb vieler Ausbildungsvergütungen und insbesondere der Berufsbildungsbeihilfen liegen. Insofern tragen die beabsichtigten Gesetzesänderungen dem Anliegen des Gesetzes nach Fördern und Fordern Rechnung.

2. Welche Ersparnisse erwartet die Landesregierung im Bereich der Kosten der Unterkunft für die Thüringer Kommunen aufgrund der Neuregelungen?

Antwort:

Durch die Einschränkung des Erstwohnungsbezugs von unter 25-Jährigen rechnet die

Bundesregierung im Jahr 2006 mit Minderausgaben des Bundes von 20 Mio. €, im Jahr 2007 von 40 Mio. € und im Jahr 2008 von 50 Mio. €. Die erwarteten Einspareffekte wurden nicht regionalisiert.

Eine Bezifferung des konkreten Einsparpotenzials für die Thüringer Kommunen ist anhand der bestehenden Datenlage deshalb nicht möglich. Aktuell geben die kommunalen Träger für Leistungen der Unterkunft und Heizung in Thüringen monatlich 35 Mio. € aus. Die Verringerung der aktuell registrierten ca. 90.000 Ein-Personen-Bedarfsgemeinschaften in Thüringen z.B. um 1 Prozent würde bei einem durchschnittlichen monatlichen Anspruch von 166 € pro Ein-Personen-Bedarfsgemeinschaft für Unterkunft und Heizung zu einer Reduzierung der Ausgaben für Unterkunft und Heizung von ca. 1,8 Mio. € pro Jahr führen.

3. Rechnet die Landesregierung mit Rückzügen von jugendlichen Langzeitarbeitslosen unter 25 aufgrund der Neuregelungen? Wenn ja, in welcher Größenordnung?

Antwort:

Mit einem Rückzug von jugendlichen Langzeitarbeitslosen unter 25 zu ihren Eltern ist aufgrund der Neuregelung nicht zu rechnen. Jugendlichen unter 25, die bis zum 17. Februar dieses Jahres bereits einen eigenen Hausstand gegründet hatten, wurde Bestandsschutz eingeräumt, das heißt, diesen werden die Kosten für Unterkunft und Heizung auch weiterhin gewährt und die Regelleistung wird in voller Höhe bezahlt.

4. Wie schätzt die Landesregierung die Verfassungsmäßigkeit der Neuregelungen ein?

Antwort:

Seitens der Landesregierung bestehen keine Bedenken bezüglich der Verfassungsmäßigkeit

der Neuregelung. Jungen Menschen wird auch weiterhin die notwendige Unterstützung des Staates bereitgestellt. Es wird keine Zwangsfamilien geben. Wer gute Gründe hat, aus einem Elternhaus auszuziehen, der hat dazu nach den gesetzlichen Regelungen auch in Zukunft die Möglichkeit. So sind die Kosten für Unterkunft und Heizung für unter 25- Jährige durch die Leistungsträger auch weiterhin zu übernehmen, wenn der Bezug der Unterkunft zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt erforderlich ist, der Betroffene aus schwerwiegenden sozialen Gründen nicht auf die Wohnung der Eltern oder eines Elternteils verwiesen werden kann oder ein ähnlich erschwerender Grund vorliegt.

Nachfrage Abgeordneter Bärwolff, Die Linkspartei.PDS:
Zum einen habe ich die Frage, warum Sie sich bei der Auszugsregelung auf den 17. Februar beziehen und nicht auf den 1. Juli, wenn dann sozusagen die Neuregelungen auch greifen. Woher kommt das? Dann würde ich gern wissen, wie Sie sich erklären, wenn Sie sagen, dass Jugendliche bislang auch einen eigenen Hausstand gründen konnten, dass z.B. der ARGE Erfurt dafür ärztliche Atteste vorgelegt werden mussten und nur bei großer physischer und psychischer Beeinträchtigung die Gründung einer eigenen Bedarfsgemeinschaft erlaubt wurde von der ARGE.

Antwort:

Ich will mit der zweiten Frage anfangen. Die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten, die kann nur die ARGE Erfurt beantworten. Zu der Frage 1 beziehe ich mich einfach auf den Stichtag der Gesetzesänderung.

Wohnungsbestände der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (LEG) und deren Bewirtschaftung

Kleine Anfrage der Abgeordneten Sedlacik (Die Linkspartei.PDS)

(Dr. 4/2221)

In der Öffentlichkeit wird zunehmend über die Privatisierung öffentlicher Wohnungsbestände

diskutiert. Die LEG Thüringen mbH hält auch Wohnungsbestände vor.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Wohnungen hat die LEG in ihrem Bestand und wo befinden sich diese Wohnungen (aufgeschlüsselt nach Städten und Gemeinden)?

Antwort:

Die LEG Thüringen mbH hat einen Bestand von 1 803 Wohnungen. Die regionale Verteilung ist alphabetisch geordnet in beiliegender Tabelle dargestellt.

2. Welche Bedeutung misst die Landesregierung dem in Frage 1 nachgefragten Wohnungsbestand im Hinblick auf die Sicherstellung der Versorgung aller Bevölkerungsschichten mit bezahlbarem und angemessenem Wohnraum bei?

Antwort:

Die LEG Thüringen mbH ist wesentlich an der Umsetzung der wohnungspolitischen Zielstellung der Landesregierung auf den regionalen Wohnungsmärkten beteiligt.

Der Wohnungsbestand der LEG Thüringen mbH ist in Thüringen flächenhaft mit einzelnen Schwerpunkten verteilt. Etwa 60 Prozent des Wohnungsbestandes der LEG Thüringen mbH stehen dem Wohnungsmarkt als Sozialwohnungen mit Mietpreisbindung zur Versorgung breiter Bevölkerungsschichten zur Verfügung.

3. Unter welchen Voraussetzungen beabsichtigt die LEG Wohnungen zu veräußern? 

Antwort:

Die Veräußerung von Wohnungen kommt für die LEG Thüringen mbH dann in Betracht, wenn dies Zweckmäßigkeitserwägungen entspricht. Neben wohnungspolitischen Zielstellungen der Landesregierung sind dabei auch wirtschaftliche Überlegungen ausschlaggebend. Bei der wirtschaftlichen Betrachtung werden die angebotenen Verkaufserlöse den tatsächlichen und prognostizierten Einnahmen und Ausgaben gegenübergestellt.

4. Welche betriebswirtschaftlichen Erlöse erzielt die LEG gegenwärtig aus der Bewirtschaftung der in Frage 1 nachgefragten Wohnungen und inwieweit beeinflusst dieses Ergebnis Überlegungen hinsichtlich einer möglichen Veräußerung?

Antwort:

Die LEG Thüringen mbH hat im Geschäftsjahr 2005 Mieterlöse in Höhe von 4 617 691 Euro erzielt. Zu den Überlegungen hinsichtlich einer möglichen Veräußerung verweise ich auf die Beantwortung der Frage 3.

5. Welche Auswirkungen haben nach Ansicht der Landesregierung Veräußerungen von öffentlichen Wohnungen an private Investoren auf die Sicherstellung des kommunalen Versorgungsauftrages und die Steuerung der sozialen Stadtentwicklung?

Antwort:

Die Landesregierung hat sich in Beantwortung der Mündlichen Anfrage der Abgeordneten Sedlacik (Die Linkspartei.PDS) - Drucksache 4/1783 - zum Verkauf von kommunalen Wohnungsbeständen geäußert und darauf hingewiesen, dass die Entscheidung hierüber unter Berücksichtigung der finanziellen, wohnungs- und städtebaupolitischen und sozialen Auswirkungen grundsätzlich der kommunalen Selbstverwaltung obliegt.

Die Veräußerung kommunaler Wohnungsbestände kann zu Einschränkungen der Handlungsmöglichkeiten der Kommunen bei der Versorgung mit Wohnraum und der Steuerung der sozialen Stadtentwicklung führen, da private Investoren in der Regel auf Gewinnmaximierung ausgerichtet sind. Die Kommunen können sich jedoch bei einem Verkauf Einflussmöglichkeiten auf die soziale Stadtentwicklung und den lokalen Wohnungsmarkt durch an den Verkauf geknüpfte Vertragsbedingungen sichern.

Im Übrigen haben die Kommunen als Selbstverwaltungskörperschaften kurz-, mittel- und langfristig die Belange ihrer Haushaltswirtschaft mit dem Risiko eines möglichen Verlustes ihrer Handlungs- und Steuerungsmöglichkeiten bei der sozialen Wohnraumförderung, der allgemeinen Wohnraumversorgung und dem Stadtumbau abzuwägen. Dabei gebietet der Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit auch zu prüfen, ob ein zur Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigter Vermögensgegenstand den Kommunalhaushalt unnütz belastet.

Anlage*
2. Anträge

Forderungsverkäufe deutscher Banken an internationale Investmentgesellschaften im Bereich der kommunalen Wohnungswirtschaft

Antrag der Fraktion der Linkspartei.PDS im Ausschuss für Bau und Verkehr vom 06.04.2006 

Aussprache zur Großen Anfrage Stand und Perspektiven des Stadtumbaus in Thüringen im Plenum 

Ds. 4/2206

II. Pressemitteilungen

Sedlacik: Thüringer Hausbesitzer vor „Heuschrecken“ schützen

01.08.2006


Wie jetzt bekannt wurde, haben deutsche Banken in den letzten Jahren auch Immobilienkredite von Eigenheimbesitzern an Finanzfonds - die so genannten "Heuschrecken", wie die texanische Firma Lone Star - verkauft. "Umgehend müssen mögliche Risiken und Folgen für die Betroffenen geklärt werden", fordert die wohnungspolitische Sprecherin der Linkspartei.PDS-Landtagsfraktion Heidrun Sedlacik. 
Da es um ein Volumen von geschätzten 38 Milliarden Euro gehen soll, müsse geschlussfolgert werden, dass mehrere tausend Eigenheimbesitzer, darunter auch Thüringer, betroffen seien. "Wer als Eigenheimbesitzer für die jetzt anstehenden Umschuldungen keinen neuen Finanzierungspartner findet, bekommt Probleme", vermutet die Landtagsabgeordnete, "ist doch soziales Augenmaß den Finanzinvestoren dabei ebenso fremd wie Kompromissbereitschaft". Allein die schnelle Verwertung der Kredite, ohne Rücksicht auf Verluste und die Folgen für die Eigenheimbesitzer, stehe im Vordergrund der Geschäftspolitik der Finanzfonds. 

"Die Methoden, die durch die Finanzfonds bei der Verwertung der Kredite angewendet werden, sind rabiat und mehr als unanständig. Sogar Schuldner, die regelmäßig ihre Kredite bedient haben, werden gezielt in den Ruin getrieben", verweist die Abgeordnete auf Erfahrungen aus vergleichbaren Vorgängen der Vergangenheit. 

Es bestehe dringender Handlungsbedarf insbesondere hinsichtlich des Verbraucherschutzes. Neben der notwendigen Schaffung von Öffentlichkeit müsse "umgehend geprüft werden, welche gesetzgeberischen Handlungsmöglichkeiten es gibt, um weitere risikobehaftete Kreditverkäufe ohne Kenntnis der Schuldner zu verhindern", fordert Frau Sedlacik. "Die Bürger brauchen bei der Kreditaufnahme Klarheit, wer ihr Kreditgeber und Gläubiger ist. So wie die Banken vom Kreditnehmer Sicherheiten für Kredite fordern, so müssen die Bürger auch die Sicherheit behalten, dass ihr Geschäftspartner eine seriöse Bank ist und bleibt - und nicht ein unbekannter, nur auf Rendite orientierter Finanzfonds aus Übersee." 

Johanna Scheringer-Wright: Genossenschaften - Ein solidarisches Zukunftsmodell

17.08.2006

Am 19. Mai 2006 wurde die Novelle des Genossenschaftsgesetzes vom Bundestag beschlossen und damit nach 33 Jahren das Genossenschaftsgesetz das erste Mal grundlegend erneuert. Bisher sind allenfalls marginale Formulierungsänderungen vorgenommen worden. Der entscheidende Grund für die Novelle war, das deutsche Genossenschaftsrecht „europatauglich“ zu machen. Das heißt, im Zuge der Novellierung bestand die Notwendigkeit, das Europäische Genossenschaftsstatut einzuführen.

Die genossenschaftliche Eigentums- und Wirtschaftsform wieder stärker zu beleben, ist seit langem ein politischer Grundsatz der Linkspartei.PDS. Gerade europäische Beispiele zeigen, dass Genossenschaften in vielen verschiedenen Gesellschaftsbereichen Fuß fassen können. Innerhalb der „EU25“ gibt es fast 110 Millionen Genossenschaftsmitglieder, davon in den neuen Mitgliedsländern etwa 23 Millionen. 

Mit der Novelle des Gesetzes setzt die Linkspartei.PDS positive Erwartungen in die Gründungserleichterungen für Genossenschaften. Beispielsweise wird die Mindestzahl der Mitglieder von ehemals sieben auf drei gesenkt. Trotzdem, und dies sehen wir ähnlich wie der Mitteldeutsche Genossenschaftsverband, hängt eine starke Verankerung des Genossenschaftswesens in der Gesellschaft weniger von Detailregelungen im Gesetz als vom politischen Willen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ab. Insofern bleibt zu hoffen, ob die größer gewordenen Chancen für das Ausweiten des genossenschaftlichen Förderauftrages auch auf kulturelle und soziale Bereiche zum Erfolg führen werden. 

Ein wichtiges Fazit zur Zukunft der Genossenschaften ist auf unserem Symposium am 1. Juli 2006 gezogen worden: der Fokus ist viel stärker auf solche Neugründungen zu lenken, die zu dauerhaften Arbeitsplätzen und zur Wirtschaftsentwicklung beitragen. Genossenschaften sind normale Wirtschaftsunternehmen, die effizient wirtschaften und Geld verdienen müssen, dann können sie soziale Leistungen erbringen. Einen Nachweis dafür können die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften liefern, die sowohl unter den Bedingungen der DDR leistungsfähig waren, sich aber auch heute noch den schärferen Wettbewerbsbedingungen stellen können.

Unserer Überzeugung nach gebührt den Genossenschaften Zukunftssicherheit, dann können sie auch eine praktische Alternative zur Privatisierung kommunaler Aufgaben darstellen. Beispielsweise ist für uns der Verkauf kommunalen Wohneigentums die schlechteste Lösung bei der Aufgabe, sozialen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. 

Notwendig ist, ein gesellschaftliches Klima „Pro Genossenschaften“ zu entwickeln! Schließlich sind Genossenschaften kein Auslaufmodell!

Drei Menschen reichen für eine Genossenschaft: Modell in Sachsen auch für Wasser/Abwasser

Heute tritt das im Mai vom Bundestag beschlossenen neue Genossenschaftsgesetz in Kraft. Die Novellierung hat einige Vor-, aber auch Nachteile, befindet Johanna Scheringer-Wright, die Agrarexpertin der PDS-Landtagsfraktion. 

Ihre Partei tritt dafür ein, genossenschaftliche Eigentumsformen wieder stärker zu beleben. Von der nun erfolgten Anpassung an das Europäische Genossenschaftsstatut erhofft sich Scheringer-Wright einen Schub. Besonders bei Neugründungen. Jetzt sind nicht mehr mindestens sieben Mitglieder nötig, um einen Genossenschaft zu bilden, sondern nur noch drei. „Dies müssen beim Start aber besonders gefördert werden“, verlangt die Politikerin, die in der erfolgreichen Überleitung vieler LPG aus DDR-Zeiten in die Marktwirtschaft einen Beleg für die Zukunftsfähigkeit der Rechtsform Genossenschaft sieht. Laut Agrarbericht waren 2005 noch 202 Thüringer Landwirtschaftsbetriebe eingetragene Genossenschaften (e.G.). Sie bewirtschaften 37 Prozent der Nutzflächen. 

Genossenschaften sind Wirtschaftsunternehmen, die Geld verdienen, erkennt auch Scheringer-Wright an. Sympathisch ist ihr allerdings, dass jeweils auch soziale Ziele eine Rolle spielen bei einem hohen Maß an Mitbestimmung des Unternehmenskurses durch alle Mitglieder. Bisher galt das Prinzip: ein Mitglied eine Stimme. Mit der Gesetzesnovelle wird jedoch das Mehrstimmenrecht entsprechend der Kapitalanteile eingeführt. Die PDS befürchtet, dass sich dadurch Geldgeber in Genossenschaften einkaufen und daraus „verkleidete Kapitalgesellschaften“ machen könnten. Die Gefahr bestehe vor allem für große Wohnungsbaugenossenschaften.

Ob das Genossenschaftsmodell außer im Agrarbereich, im Wohnungssektor, in Dienstleistung und Gewerbe auch auf Wasser/Abwasser passt, wird von der Thüringer PDS noch diskutiert. In Sachsen gibt es inzwischen etliche „Wassergenossenschaften“ besonders in ländlichen Gebieten. Sie organisieren Wasserver- und –entsorgung dezentral, wobei nicht jeder Nutzer in der Genossenschaft sein muss. Nach Angaben des Mitteldeutschen Genossenschaftsverbandes gehören etwa 20 Prozent der sächsischen Kommunen keinem Wasserzweckverband an.

(Ouelle: Ostthüringer Zeitung vom 18. August 2006)

Kapital kann sich verkleiden: Änderungen bei Genossenschaften

Auch wenn Ich-AGs inzwischen Geschichte sind, hatten sie im Vergleich zu Genossenschaften einen entscheidenden Vorteil. Für diese Art der Existenzgründung gab es Geld vom Staat. „Für die Wir-AGs gibt es so etwas nicht“, sagt Johanna Scheringer-Wright. Die Agrarexpertin der Linkspartei-Landtagsfraktion sieht in den Genossenschaften ein „solidarisches Zukunftsmodell“. Der Fokus dabei sei gerade in der heutigen Zeit, in der die Jobs rar sind, viel stärker auf Neugründungen zu richten, die zu dauerhaften Arbeitsplätzen und damit zur Wirtschaftsentwicklung beitragen könnten. „Und sie sollten auch gefördert werden“, sagt Scheringer-Wright. 

Mit ihrer Forderung kommt die Linksfraktionärin zur rechten Zeit. Denn die Genossenschaften in Deutschland, die unternehmerische Initiative und soziale Orientierung verbinden und bei denen Gewinnmaximierung nicht im Vordergrund steht, stehen vor den umfangreichsten Änderungen seit mehr als 30 Jahren. 

Heute tritt das Gesetz zur Einführung der Europäischen Genossenschaft in Kraft. „Das neue Gesetz“,  ist auch Justizministerin Brigitte Zypries (SPD) überzeugt, „bringt frischen Wind in den Genossenschaftsbereich.“ Es erleichtert die Gründung kleiner Genossenschaften: Die Mindestmitgliederzahl wird von sieben auf drei gesenkt. Genossenschaften mit bis zu 20 Mitgliedern können auf den Aufsichtsrat verzichten.

Aber Scheringer-Wright sieht neben allerlei Chancen manch negativen Aspekt: Bisher habe es das Prinzip „ein Mitglied eine Stimme“ gegeben ohne Rücksicht auf die Kapitalanteile. Mit der Novelle erfolge eine Ausweitung des Mehrstimmenrechts. „Es besteht die Gefahr einer verkleideten Kapitalgesellschaft“, warnt sie. 

Dass das Prinzip der Genossenschaft aber Zukunft hat, zeigt sich für Scheringer-Wright vor allem am Beispiel der ehemaligen landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. Die seien unter den Bedingungen der DDR leistungsfähig gewesen und könnten sich auch heute noch behaupten. Der Thüringer Landwirtschaftbericht 2006, der 202 Genossenschaften mit einem Flächenanteil von 37 Prozent ausweist, gibt ihr Recht. Allerdings hat die GmbH der e.G.  inzwischen den Rang abgelaufen. 311 Gesellschaften mit beschränkter Haftung waren im Vorjahr registriert. Nur ihr Flächenanteil war mit 24 Prozent vergleichsweise gering.

(Ouelle: Elmar Otto, Thüringische Landeszeitung vom 18. August 2006)

Sedlacik: Optimismus der Landesregierung zur Thüringer Bauordnung fehl am Platz 
29.08.2006


"Die neue Bauordnung hat in der Praxis nicht zu einer Verfahrensvereinfachung beigetragen und das ist auch künftig fraglich", erklärt Heidrun Sedlacik, Sprecherin für Wohnungspolitik der Linkspartei.PDS-Fraktion, nach der heutigen Pressekonferenz. Unklarheiten seien bei weitem nicht ausgeräumt und Rechtsunsicherheiten entstanden. 
"Von weniger bürokratischem Aufwand kann keine Rede sein", konstatiert Frau Sedlacik. So gehe u. a. aus der Beantwortung einer Linkspartei.PDS-Landtagsanfrage hervor, dass in 146 Fällen die Baugenehmigung aufgrund von organisatorischen Problemen und zeitlicher Überlastung nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von drei Monaten erteilt wurde. 

"Dass sich nun die Bauherren selbst um die Einhaltung der Bauvorschriften kümmern müssen, führt zu einer Verlagerung der Risiken und zu keinerlei Investitionssicherheit. So werden erst im Rahmen der nachträglichen Kontrollen der Verwaltung Rechtsverstöße festgestellt und bauaufsichtsrechtliche Maßnahmen - von der Baueinstellung bis hin zur Abrissverfügung - erlassen", so die Landtagsabgeordnete. 

Die Wohnungspolitikerin der Linksfraktion sieht sich in der Auffassung bestätigt, dass eine Verwaltungsvereinfachung und Entbürokratisierung nur erfolgreich sein kann, wenn sie in eine konsequente Funktional- und Verwaltungsreform eingebunden ist. 

Sedlacik: CDU-Fraktion verhindert die Weiterberatung ihres eigenen Antrages im Bauausschuss

29.09.2006 

"Dass die CDU-Fraktion die Ausschussberatung ihres eigenen Antrages boykottierte, nur weil diese zuerst von der Fraktion der Linkspartei.PDS beantragt wurde, spiegelt das typische Verhalten der Regierungsfraktion wider und hat nichts mit sachlicher Politik zu tun", erklärt die wohnungspolitische Sprecherin der Fraktion der Linkspartei.PDS Heidrun Sedlacik. 
Mit ihrem Antrag hatte die CDU-Fraktion die Landesregierung aufgefordert, über die Konsequenzen der Föderalismusreform im Bereich Wohnungsbau und Gemeindeverkehrsfinanzierung zu berichten und über ihre diesbezüglichen Planungen zu informieren. Mit Inkrafttreten der Föderalismusreform sind die Länder ab 2007 allein für die Wohnraumförderung zuständig. Für den Wegfall der Finanzhilfen des Bundes erhalten die Länder zunächst bis 2013 festgelegte und für die Aufgabenbereiche der bisherigen Mischfinanzierung zweckgebundene Ausgleichszahlungen. 

"Statt einem klaren Bekenntnis der Landesregierung zum sozialen Wohnungsbau und Aussagen darüber, wie das Land die Bundesmittel einsetzt und wie viel eigenes Geld die Landesregierung für die Wohnraumförderung künftig beisteuert, hielt Minister Trautvetter eine Unterrichtsstunde über den Inhalt der Föderalismusreform. Konkrete Vorstellungen, wie Thüringen die Wohnraumförderung künftig ausgestalten will, ließ der Bericht missen", kritisiert Frau Sedlacik. Die Landtagsabgeordnete fordert von der Landesregierung, endlich Konzepte vorzulegen. Andere Länder hätten bereits reagiert und eigene Gesetze erlassen. 

Angesichts der nicht erfolgten Überweisung des Antrages in den Ausschuss kündigt die Abgeordnete einen Selbstbefassungsantrag an, der das Thema nochmals aufgreift und der Landesregierung die Möglichkeit gibt, hinsichtlich ihrer Planungen konkret zu werden. 

Heidrun Sedlacik: Kein wohnungspolitisches Konzept 
16.10.2006


"Eine bessere Verzahnung und Koordination zwischen Städtebau- und Wohnraumförderung in Thüringen", fordert die Abgeordnete und wohnungspolitische Sprecherin der Fraktion der Linkspartei.PDS, Heidrun Sedlacik, vor der Landtagsdebatte in dieser Woche zum Stand und zur Perspektive des Stadtumbaus in Thüringen. 
"Die Gesellschaft altert, die Bevölkerung schrumpft. Die demographische Entwicklung zwingt zum Handeln, auch in der Wohnungs- und Städtebaupolitik", betont die Abgeordnete. Dabei seien die Wirkungen des Stadtumbaus differenziert zu bewerten. "Während sich der Wohnungsmarkt der privaten Vermieter stabilisiert hat, konnte der Leerstand der kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungsunternehmen lediglich gestoppt werden und das auf hohem Niveau", so die Wohnungspolitikerin weiter. 

Hier bestehe politischer Handlungsbedarf. Das betreffe sowohl die notwendige bessere Abstimmung zwischen Städtebau und Wohnraumförderung als auch die soziale Problematik. Die aus der Föderalismusreform resultierende höhere Verantwortung des Landes für die Wohnraumförderung eröffne diesbezüglich Gestaltungsspielräume, die es zukunftsweisend zu nutzen gelte. Die inzwischen praktizierte Vorgehensweise, ursprünglich für den Abriss vorgesehene Wohngebäude im Bestand zu halten, um dort ALG-II-Empfänger unterzubringen, betrachtet Frau Sedlacik mit Sorge. "Das birgt die Gefahr der sozialen ‚Entmischung' und ist kein zu akzeptierendes Konzept." 

Hinzu komme, dass das Wohnen in unsanierten Plattenbauten die Betriebskosten in die Höhe treibe und auch angesichts der Entwicklung der Energiepreise perspektivisch nicht zu verantworten sei. Bei der Erstattung der Kosten der Unterkunft führe das letztlich zu einer finanziellen Mehrbelastung der Kommunen. Im schlimmsten Fall würden sogar ALG-II-Empfänger zur Kasse gebeten - nämlich dann, wenn die erhöhten Kosten von den Kommunen nicht übernommen werden. Als "völlig undiskutabel" lehnt die Wohnungspolitikerin der Linksfraktion die geplante Pauschalisierung der Heizkosten ab

Heidrun Sedlacik: Wohnungen nicht zum reinen Renditeobjekt degradieren 
21.11.2006


Die Insolvenz der Wohnungsgenossenschaft Blankenhain hat bei den Genossenschaftsmitgliedern eine erhebliche Verunsicherung ausgelöst. Die Abgeordnete und wohnungspolitische Sprecherin der Landtagsfraktion der Linkspartei.PDS Heidrun Sedlacik warnt davor, dass die Genossenschaft jetzt "voreilig am Markt gehandelt und europaweit Finanzinvestoren und Immobilienkonzernen zum Kauf angeboten wird". 
Solche überhasteten Schritte seien hier fehl am Platz. Vielmehr müsse eine sowohl für die Genossenschaftsmitglieder als auch für die Gläubiger zufrieden stellende Lösung gefunden werden, so die Abgeordnete weiter. 

"Das kommunale Wohnungsunternehmen der Stadt Blankenhain, das ebenfalls finanziell ins Trudeln geraten ist, und Mitte dieses Jahres an Jenawohnen, eine Tochtergesellschaft der Stadtwerke Jena-Pößneck, verkauft wurde, zeigt, dass nachhaltigere und sozialverträglichere Wege möglich sind", sagt Frau Sedlacik. Schließlich sei ein solcher Verkauf an eine andere kommunale Wohnungsgesellschaft etwas völlig anderes als z.B. der WOBA-Verkauf in Dresden, "wo vorrangig Spekulationszwecke eine Rolle gespielt haben". 

"Während Finanzinvestoren ihre Renditeziele erreichen wollen, fühlen sich kommunale Wohnungsunternehmen stärker der Stadt und sozialem Handeln gegenüber den Mietern verpflichtet", so die Wohnungspolitikerin abschließend. 

III. Termine vor Ort

1. Genossenschaftssymposium

Zukunftsmodell Genossenschaften muss seine Stärken bündeln

Symposium der Linksfraktion und des kommunalpolitischen Forums machte Chancen deutlich

Anlässlich des Internationalen Tages der Genossenschaften und wenige Wochen vor dem Inkrafttreten der neuen Genossenschaftsnovelle am 18. August in der Bundesrepublik veranstalteten die Landtagsfraktion der Linkspartei.PDS und das Kommunalpolitische Forum e.V. am 1. Juli ein Symposium im Landtag mit dem Titel „Zukunftsmodell Genossenschaften?“. Gezeigt wurde zudem eine Ausstellung über Victor Aimè Huber, 1800 bis 1869, einen der ersten Theoretiker des Genossenschaftswesens und Wegbereiter der sozialen Wohnungswirtschaft. Zur Begrüßung hatten die beiden Fachpolitikerinnen der Fraktion betont, dass die Linkspartei die Genossenschaften als eine Möglichkeit sieht, der Liberalisierung gemeinsam etwas entgegenzusetzen (Dr. Johanna Scheringer-Wright) und dass sie ein wirkliches Zukunftsmodell sind, wenn es gelingt, ihre Stärken noch besser zu bündeln (Heidrun Sedlacik).

Dietmar Berger, Verbandspräsident des Mitteldeutschen Genossenschaftsverbandes, hatte für die Erfurter Veranstaltung extra den sächsischen Genossenschaftstag in Flöha verlassen. Seine Zahlen und Fakten beeindruckten: 5.300 Genossenschaften gibt es in Deutschland, 2.700 in den neuen Bundesländern, in Thüringen ungefähr 200 (ohne die Wohnungsgenossenschaften). Damit sei Thüringen ein „genossenschaftlich dünn besiedeltes Land“ - obgleich Genossenschaften „wichtige Partner für den Mittelstand“, auch für Handwerk und Baugewerbe, sind.

Zu den wesentlichsten Neuerungen der aus dem europäischen Genossenschaftsrecht erwachsenen Gesetzesnovelle gehört u.a.: Die Senkung der Mitgliedermindestzahl von sieben auf drei, die Ausdehnung des Förderauftrags auf das soziale und kulturelle Gebiet. Mit der Einführung des Mehrstimmenprinzips – bisher gilt strikt das Prinzip „Ein Mann – eine Stimme“ – wird eine schlagkräftigere Führung angestrebt. Für diese Veränderung hat der Verband allerdings wenig Verständnis. „Wir müssen aufpassen, dass die eingetragene Genossenschaft nicht zu einer verkleideten Kapitalgesellschaft wird“, betonte Berger. Sicherlich eröffne die Novelle neue Chancen, „aber zu einem Gründungsboom wird sie wohl nicht führen“.

Dabei seien Genossenschaften keine romantische Wirtschaftsform. „Sie müssen effizient wirtschaften und sich am Markt behaupten“, betonte der Verbandspräsident. Allerdings gehe es dabei um den regionalen Markt, seien sie ausgerichtet auf die Förderung ihrer Mitglieder und nicht auf den Maximalprofit. Er kritisierte, dass die ostdeutsche Genossenschaftslandschaft zu zersplittert ist, weshalb „wir bei der Novelle mit unseren Forderungen kaum Gehör gefunden haben“.

Norbert Nareyke, Vorstandsvorsitzender des Verbandes der Thüringer Wohnungswirtschaft meinte mit Verweis auf die „Heuschrecken“ im Immobilienbereich, dass die Genossenschaften mit ihrem Förderauftrag die richtige Antwort seien. Und der PDS gab er mit, die Öffentlichkeit noch stärker wach zu rütteln.

Ina Vogt von der Rechtsabteilung des Mitteldeutschen Genossenschaftsverbandes hob die Chancen der Bürgergenossenschaften hervor, kommunale Eigenverantwortung und Bürgerengagement miteinander zu verbinden. Beispiele dafür gebe es bereits bei Sport- und Kultureinrichtungen, aber auch in der Wasser- und Energieversorgung. Das war das richtige Stichwort für Dieter Hein von den „Gasrebellen“, einer Bürgerinitiative in Waltershausen gegen überhöhte Gaspreise. Man verabredete sich gleich zu einer Beratung über genossenschaftliche Alternativen.

Dr. Judith Dellheim, Rosa-Luxemburg-Stiftung, verwies auf die Absicht der EU-Kommission, mit der Harmonisierung des europäischen Genossenschaftsrechts mehr Verständnis und Interesse für diese Wirtschaftsform gerade auch in den osteuropäischen Ländern zu erreichen – im Sinne der Stärkung von Klein-Unternehmen und einer Strategie gegen Armut und soziale Ausgrenzung. 

Für die Agrargenossenschaften hatte neben Albert Seifert, Präsident des Land- und forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverbandes Thüringen, auch Robert Scheringer, Vorstandsvorsitzender der Agrarprodukte Großfahner e.G., auf dem Erfurter Symposium gesprochen. Seine Genossenschaft mit ihren 22 Mitgliedern hat 27 Beschäftigte und Lehrlinge, die 1700 Hektar bewirtschaften und über 600 Milchkühe verfügen. Um dem hohen Kostendruck zu begegnen, haben sie sich mit Nachbarbetrieben zusammengetan und eine Einkaufs- und Vermarktungsgenossenschaft gegründet -  „mit enormen Synergieeffekten“.

Annette Rudolph

Tradition und Zukunft

Wohnungsgenossenschaften sind keine neue Erfindung. Es gibt sie seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der Grundgedanke: Durch die Sammlung der Kräfte des einzelnen zu einer starken Kraft in der Gesellschaft wachsen und dadurch Ziele erreichen, für die der einzelne zu schwach ist. Hauptziel ist die wirtschaftliche Förderung der Mitglieder. Aus dem Förderprinzip folgt das Identitätsprinzip, nämlich die Doppelfunktion der Mitglieder, die Eigentümer und Mieter zugleich sind. 

Die genossenschaftlichen Prinzipien der Selbsthilfe, der Selbstverwaltung und der Selbstbestimmung sind in Zeiten sozialer Spannungen und zunehmender Privatisierungen aktueller denn je.

Die Entwicklung der Wohnungsgenossenschaften in Deutschland verlief positiv. Das soziale Wohnungsbauprogramm in der alten Bundesrepublik ließ hunderttausende genossenschaftliche Wohnungen entstehen. In der DDR wurde 1953 die Genossenschaft wiederentdeckt und die „Verordnung über die Arbeiterwohnungsbau-Genossenschaften“ beschlossen, in deren Folge viele Arbeiterwohnungsbau-Genossenschaften (AWG) gegründet wurden. 

Die deutsche Einheit mit all ihren Auswirkungen hat dazu geführt, dass es ein Überangebot an Wohnungen gibt. Dennoch hat die Thüringer Wohnungswirtschaft die damit verbundenen Chancen genutzt und sich der unternehmerischen Herausforderung gestellt. 

Der am 30. März1990 gegründete Verband der Thüringer Wohnungswirtschaft zählt heute 330.000 Wohnungen. 80 Prozent befinden sich in einem wettbewerbsfähigen Zustand.

Das genossenschaftliche Wohnen steht heute als dritte Säule neben dem Wohnen zur Miete und dem Wohneigentum und vereint die Sicherheit des Eigentums mit der Flexibilität des Mietwohnens. Genossenschaften bieten eine Wohnform, die den Mitgliedern die Sicherheit für ein gutes und sozial verträgliches Wohnen gibt. 

Die Unternehmensform der Genossenschaft kann eine mögliche Alternative zur Privatisierung sein. 

„Die eingetragene Genossenschaft vereint Jung und Alt, Stabilität und Flexibilität, Tradition und Innovation, Individualität und Gemeinsamkeit, Eigenverantwortlichkeit und Solidarität sowie unternehmerische Entscheidungen und demokratische Mitbestimmung. 

Die Genossenschaft ist ein Fels in der Brandung“, so Norbert Nareyke, Vorstandsvorsitzender und Direktor des Verbandes der Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, in seinem Vortrag anlässlich des Genossenschaftssymposiums der Fraktion der Linkspartei.PDS am 1. Juli im Thüringer Landtag.

Diana Kölbel

2. Kongress der Stadtkulturen in Essen
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„Stadt im Wandel“

Vom 13. bis zum 15. September 2006 war Essen, die frisch gekürte „Europäische Kulturhauptstadt 2010“ Schauplatz des sechsten Kongresses der Stiftung „Lebendige Stadt“ Die drei Schwerpunktthemen des internationalen Symposiums befassten sich mit Stadtumbau und Revitalisierung, mit Bildung und Wissenschaft sowie mit Tourismus. 

Neben dem Strukturwandel im Ruhrgebiet ging es dabei hauptsächlich darum, was zeitgenössische Architektur in alten Städten leistet, wie Industriekultur als Brücke von der Vergangenheit in die Zukunft fungieren kann.

„Den brachliegenden Hinterlassenschaften der industriellen Vergangenheit durch kulturelle Einrichtungen neues Leben einhauchen“, nannte es der Essener Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Reiniger. 

3. Suhl: Expedition Ringbergstraße 71 

Eine Expedition der besonderen Art erlebten die Wohnungspolitische Sprecherin der Linkspartei.PDS Heidrun Sedlacik und Fraktionsmitarbeiterin Diana Kölbel am 6. Oktober 2006 in Suhl. Sie waren einer Einladung der Geschäftsführerin der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH Suhl (GeWo) Karin Hollandt gefolgt.

Das mit hohen Wendeschulden belastete Hochhaus in der Ringbergstraße 71 in Suhl-Nord wird abgerissen. Mit einer spektakulären Kletteraktion und einem kleinen Fest sollte der 14-geschossige Beton-Riese noch einmal in den Blickpunkt des öffentlichen Interesses gestellt werden. Der Suhler Oberbürgermeister Jens Triebel, der zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der GeWo ist, kletterte an der Hausfassade bis auf das Dach und bezwang damit den höchsten Punkt des Ziegenberg-Gipfels. 

1991 waren die ersten Mieter in das Gebäude mit insgesamt 128 Wohnungen eingezogen und bereits 1999 sind die letzten Mieter ausgezogen. Die Wohnungen waren zu keinem Zeitpunkt komplett belegt. Das Problemhochhaus verursachte der GeWo seit 1996 mehr als 2,5 Millionen Euro Ausgaben. Es handelt sich bei diesem Gebäude um ein Objekt mit 3 G’s: „nicht gewollt, nicht geliebt und nicht gebraucht“, so formulierte es Karin Hollandt. Wenigstens der Startschuss für den Abriss, der auch ein Glück sei und eine Chance zur Aufwertung des gesamten Gebietes biete, solle allen positiv in Erinnerung bleiben, so Hollandt weiter.   

Auch wenn der Wohnblock längst verschwunden ist, muss die GeWo weiter dafür bezahlen. Auf 1,3 Millionen Euro bezifferte Karin Hollandt die Altschulden.

4. KOPOFOR – Bildungsveranstaltung in Eisenach am 25. November 2006

Diskussion und Erfahrungsaustausch: 2 Jahre Hartz IV

Die Ende November stattgefundene Bildungs- und Diskussionsveranstaltung des Kommunalpolitischen Forums Thüringen unter dem Titel „2 Jahre Hartz IV“ beschäftigte sich schwerpunktmäßig mit den Kosten der Unterkunft. Neben den geladenen Referenten, Frau Karin May, Vorsitzende der Stadtratsfraktion Die Linke.PDS in Eisenach, Frau Christiane Neudert, Sozialdezernentin Gera, Frau Klemm, Sozialamtsleiterin Gera, Frau Pietsch, stellvertretende Geschäftsführerin  der ARGE Eisenach, Herr Wagner, Geschäftsführer des städtischen Wohnungsunternehmens Eisenach und Herr Bleeck, Präsident Haus & Grund Thüringen, waren auch zahlreiche Interessierte gekommen und beteiligten sich lebhaft an der Diskussion.

Die Teilnehmer waren sich einig, die explodierenden Sozialausgaben der Kommunen sind aufgrund der steigenden Zahl der Bedarfsgemeinschaften als auch der stark wachsenden Wohn-Nebenkosten ein aktuelles Problem. Die Kommunen haben nicht mehr das Geld für die Mehrbelastungen und ALG-II-Empfänger kaum noch eine Chance kleine preiswerte Wohnungen auf dem Wohnungsmarkt zu finden. Es ist bekannt, dass mehr als 63 Prozent der im Verband der Thüringer Wohnungswirtschaft organisierten Unternehmen nicht in ausreichendem Maße Wohnungen anbieten können, die den Angemessenheitskriterien entsprechen.

Der Bund hat die Regelungskompetenz an die Kommunen übertragen, ohne die entsprechenden finanziellen Mittel mitzugeben. Er schiebt somit den Kommunen den „schwarzen Peter“ zu. 

Einstimmige Kritik wurde daher an der Praxis einiger Kommunen, die Grundmiete abzusenken, obwohl der Wohnungsmarkt dies nicht hergibt, geübt. 

Der Streit um die Finanzierung der Wohnkosten darf  nicht auf dem Rücken der Betroffenen ausgetragen werden, so der Tenor.

Eine weitere unerfreuliche Entwicklung, die daher aus rechtlichen und sozialen Gründen nicht hingenommen werden darf, ist, dass ursprünglich für den Abriss vorgesehene Wohngebäude jetzt für ALG-II-Betroffene vorgesehen werden. Dies führt zur Entstehung von sozialen Brennpunkten und birgt die Gefahr der sozialen Entmischung. Zudem ist dieses Vorgehen kontraproduktiv, weil die unsanierten Wohnungen bereits über die höheren Betriebskosten zusätzliche Mehrausgaben verursachen, die im sanierten Gebäudebestand nicht gegeben sind. 

Abschließend fand eine kontroverse Diskussion hinsichtlich des Antrages der Bundestagsfraktion, mit dem diese bundeseinheitliche Mindeststandards bei den Kosten der Unterkunft für ALG-II-Bezieher einfordert, statt. Während einige Anwesende darin die Gefahr der Beschränkung der kommunalen Entscheidungsspielräume sahen, hielten die Befürworter des Antrages diesen für einen wichtigen Schritt, um nicht zuletzt auch Rechtsklarheit und Rechtssicherheit zu schaffen. Die derzeitigen 23 Thüringer Unterkunftsrichtlinien sind in Ermangelung bundeseinheitlicher Kriterien sehr differenziert in Umfang und Ausgestaltung. Dies hat zu Folge, dass gleiche Sachverhalte unterschiedlich behandelt und entschieden werden. Ein solches Vorgehen ist Betroffenen weder vermittelbar noch in deren Sinne. 

Die Festlegung von Rahmenbedingungen zur Festlegung der Angemessenheit schützt die Mieter und bewahrt die Kommunen vor unkalkulierbaren Folgekosten. Auch werden Zwangsumzüge verhindert und das Entstehen neuer sozialer Brennpunkte vermieden,  so die Argumente dafür. Unterstützung erfuhr der Antrag auch im Rahmen der öffentlichen Anhörung im Bundestag vom Mieterbund und DGB. Den Vertretern der Städte und Landkreisen allerdings gehe der Antrag zu weit, weil sie die Ansprüche finanzieren müssten. Eine an den tatsächlich entstandenen Kosten orientierte Beteiligung des Bundes, wie sie DIE.LINKE im Bundestag fordert, lehnen sowohl der Bund als auch  alle anderen Bundestagsfraktionen ab. 

Damit wird der Druck auf die Kommunen und somit auf die Betroffenen zur Reduzierung der Kosten der Unterkunft weiter erhöht. Das ist unsozial und muss verstärkt den Widerstand unserer Mandatsträger herausfordern, sie dazu noch besser zu befähigen, sollte Ziel der Bildungsveranstaltung sein.

Heidrun Sedlacik

IV. Neues auf Bundesebene

1. Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bundestag

Offene Brief Heidrun Bluhm, Mitglied des Deutschen Bundestages

Liebe Genossinnen und Genossen,

liebe Freundinnen und Freunde,

liebe Mitstreiterinnen, liebe Mitstreiter in den Kommunalparlamenten,

In letzter Zeit häufen sich die Meldungen über den Ausverkauf von Wohnungsbeständen im Besitz der öffentlichen Hand. Das größte Aufsehen erregte dabei der Komplettverkauf der WoBa in Dresden, bei dem der gesamte in kommunalem Besitz befindliche Wohnungsbestand an einen ausländischen Investor veräußert wurde. Die Debatte um den Verkauf von 5100 Wohnungen aus kommunalem Bestand in Erfurt führte nicht nur in unserer Partei zu kontroversen Diskussionen um den zukünftigen Umgang mit öffentlichem Eigentum und der Zukunft der „Öffentlichen Daseinsvorsorge“ im Allgemeinen. Auf dem 10. Parteitag der Linkspartei.PDS in Halle im April 2006 erfolgte mit der Annahme des Antrags „Privatisierungswahn stoppen, kommunale Daseinsvorsorge erhalten!“ eine klare Positionierung durch eine eindeutige Mehrheitsentscheidung der Delegierten. Darin wurde unsere grundsätzliche Position erneuert und bekräftigt, die bereits in den kommunalpolitischen Leitlinien vom Dezember 2005 nach langer Vorarbeit beschlossen wurde.

Manchmal zwingen uns die politischen Mehrheitsverhältnisse sowie die schlechten finanzpolitischen Bedingungen in den Kommunen zu schwierigen Kompromissen. Folgende Fragen sollten wir uns bei einer Entscheidung im konkreten Fall immer stellen: Was erwarten die Bürgerinnen und Bürger von der Linkspartei.PDS und ihrer Kommunalpolitik? Verspielen wir durch Privatisierungsentscheidungen das Vertrauen der betroffenen Bürgerinnen und Bürger und übertreten wir als Mandatsträger bestimmte Grenzen, die unserem Selbstverständnis einer Politik der sozialen Gerechtigkeit widersprechen. Unterwerfen wir uns ausschließlich den so genannten „Sachzwängen“ oder schätzen wir ab, welche Folgen unsere Entscheidungen auch langfristig, gerade in Bezug auf die zukünftigen Gestaltungsspielräume der Kommunalpolitik haben? Und viertens geht es auch um die Frage: Sind wir in jedem Fall als linke, als sozialistische Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker erkennbar? Deshalb möchte ich an euch appellieren: Der Verkauf öffentlichen Eigentums ist kein Weg, die kommunalen Haushalte dauerhaft in Ordnung zu bringen. Hier braucht es den Druck vor allem auf den Bund hin zu einer besseren finanziellen Ausstattung der Kommunen. Die Erfahrungen bei der Privatisierung von Kliniken, Energieunternehmen oder der kommunalen Versorgungswirtschaft gleichen sich: Die finanzielle Entlastung ist recht kurzfristig, die oftmals versprochene Verbesserung der kommunalen Dienstleistungen tritt vielfach nicht ein. Private Investmentgesellschaften sind und bleiben der Gewinnerwirtschaftung für ihre Anleger verpflichtet und nicht der sozialen Daseinsvorsorge in den Kommunen. Nur im Ausnahmefall kann ein Teilverkauf entsprechend den Vorgaben des Hallenser Beschlusses politisch vertretbar sein. Lassen wir uns auch im konkreten Einzelfall einer Verkaufsentscheidung von Grundsätzen unserer Politik wie dem Erhalt der Kommunalen Selbstverwaltung und dem Erhalt der kommunalen Daseinsvorsorge und ihrer Instrumente leiten. Prüfen und diskutieren wir sorgfältig alle Alternativen transparent und in breiter Öffentlichkeit. Es geht darum, den Menschen – gerade in Notlagen – ein Leben in Würde und eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Erhalt und Schaffung bedarfsgerechter und bezahlbarer Wohnungen für alle Bevölkerungsschichten ist und bleibt unser Anspruch linker Politik. 

Zu eurer Information und als Argumentationshilfe ist diesem Schreiben der Antrag „Privatisierungswahn stoppen, kommunale Daseinsvorsorge erhalten!“ beigefügt.

Mit solidarischen Grüssen

Heidrun Bluhm,

wohnungspolitische Sprecherin

der Fraktion DIE LINKE im Bundestag

Pressemitteilungen 

Heidrun Bluhm: Koalition lässt ostdeutsche Wohnungswirtschaft im Regen stehen

19.10.2006

Die Regierungsparteien haben im Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung  zwei Anträge der Fraktion DIE LINKE. zum Altschuldenerlass und zur Grunderwerbsteuerbefreiung bei Fusionen abgelehnt. Die Anträge haben zum Ziel, Wohnungsunternehmen und Wohnungsbaugenossenschaften insbesondere in den neuen Ländern auf eine wirtschaftlich stabile Basis zu stellen. Durch die Ablehnung sind viele Unternehmen weiterhin in ihrer Existenz gefährdet bzw. können nicht den nötigen Eigenanteil für die Teilnahme an Förderprogrammen aufbringen.

Heidrun Bluhm, bau- und wohnungspolitische Sprecherin der Fraktion sagt dazu:

Damit haben die Regierungsfraktionen eine große Chance verspielt, den Stadtumbau-Ost durch gezielte Einzelmaßnahmen zu stärken. Die Verbände der Wohnungsunternehmen drängen seit langem auf eine Umsetzung der in unseren Anträgen geforderten gesetzlichen Änderungen. Sie sind zwingende Vorraussetzungen dafür, dass Förderprogramme im Rahmen des Stadtumbaus-Ost auch tatsächlich greifen. Auf dem Verbandstag der Wohnungswirtschaft Sachsen-Anhalt gestern in Halle haben folgerichtig sowohl Wohnungsunternehmen als der dortige Landesbauminister Karl-Heinz Daehre (CDU) die Altschulden- und Grunderwerbssteuerbefreiung gefordert und entsprechende Bundesratsinitiativen angeregt.

DIE LINKE. besteht weiterhin auf einer generellen Altschuldenentlastung der Wohnungsunternehmen unabhängig von deren Leerstandsquote, da anders die Zielsetzung des Stadtumbauprogramms - bis Ende 2009 ca. 350.000 Wohnungen vom Markt zu nehmen - nicht zu erreichen ist. DIE LINKE. fordert zum anderen eine Fristverlängerung des Gesetzes zur Grunderwerbssteuerbefreiung bei Fusionen von kommunalen Wohnungsunternehmen in den neuen Ländern bis zum 31. Dezember 2008, da zu wenige Wohnungsunternehmen die Möglichkeit der Grunderwerbsteuerbefreiung für eine beabsichtigte Fusion nutzen konnten.

Eine Konsolidierung der Wohnungswirtschaft ist aber dringend notwendig. Die zum Teil dramatischen Wohnungsleerstände im Osten gefährden die wirtschaftliche Existenz der ostdeutschen Wohnungsunternehmen und das urbane Leben in den Städten und Regionen.

Katrin Kunert: Mindeststandards für angemessenen Wohnraum festlegen

20.11.2006

Deutscher Mieterbund (DMB) und Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) fordern Rechtssicherheit und Rechtsklarheit bei Unterkunftskosten und unterstützen die Forderung der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag nach bundeseinheitlichen Mindeststandards bei den Kosten der Unterkunft für ALG II-Empfänger. Dazu sagt die kommunalöpolitische Sprecherin der Fraktion, Katrin Kunert:

Mieterbund und DGB haben in einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Arbeit und Soziales im Bundestag die Forderung der Fraktion DIE LINKE. nach bundesweiten Mindeststandards für angemessenen Wohnraum und Wohnkosten für die Bezieherin und Bezieher von Arbeitslosengeld II unterstützt. 

Einen entsprechenden Antrag hat die Fraktion in den Bundestag eingebracht. Die Anhörung zeigte, dass Mindeststandards die Mieter schützt und die Kommunen vor unkalkulierbaren Folgekosten bewahrt. Zudem werden Zwangsumzüge von ALG II- Beziehenden verhindert. Das Entstehen neuer sozialer Brennpunkte kann ebenso vermieden werden. 

Mit Mindeststandards wird der Streit um den Anteil des Bundes an der Finanzierung der Wohnkosten für ALG II-Beziehenden nicht auf deren Rücken ausgetragen. DIE LINKE fordert eine an den tatsächlich entstandenen Kosten orientierte Beteiligung des Bundes, was sowohl der Bund als auch alle anderen Fraktionen im Bundestag ablehnen. Sie wollen den Druck auf die Kommunen und somit auf die Betroffenen zur Reduzierung der Kosten der Unterkunft weiter erhöhen. Das ist unsoziale Politik.

Heidrun Bluhm: Soziale Segregation verhindern, Lebensräume aufwerten, ökologische Wende einleiten - Gelungene Stadtumbaupolitik ist mehr als nur Abriss

01.12.2006
Mit einer Vielzahl von Experten widmete sich DIE LINKE. auf einer Konferenz in Bitterfeld dem Stadtumbau am 1.12.2006. Die Referenten und Podiumsteilnehmer aus Wissenschaft, Verwaltung und Politik machten deutlich, dass Stadtumbau ein komplexer, die gesamte Kommune fordernder und verändernder Prozess ist.

Die Referenten waren sich weitgehend einig in der Kritik am Stadtumbau in seiner jetzigen Form: Das Bundesprogramm Stadtumbau-Ost konzentriert sich zu stark auf den Abriss. Parallel zum Abriss müsse aber die Aufwertung von Quartieren stehen. Eine langfristige und nachhaltige Planung müsse anstelle eines immer noch häufig praktizierten planlosen Abrisses gesetzt werden.

Heidrun Bluhm, bau- und wohnungspolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE im Bundestag, kritisierte, dass dem Prozess der sozial-räumlichen Segregation zu wenig Aufmerksamkeit zu Teil wird. Deutschlands Städte sind dabei, eine im Vergleich zu anderen Ländern gute Ausgangsposition im Hinblick auf eine heterogene Bevölkerungszusammensetzung in den Städten, ein noch gutes Angebot an hochwertigen und preiswerten Wohnungen in kommunaler Hand sowie lebenswerte Stadtquartieren insgesamt zu verspielen. Ursache dafür ist zum einen die anhaltend schlechte finanzielle Ausstattung der Kommunen, die in vielen Fällen nicht dazu im Stande sind, die nötigen Eigenmittel aufzubringen, um über Stadtumbauprogramme dringend nötige Maßnahmen anzustoßen. Zum anderen wird Deutschland von einer zunehmenden Privatisierungswelle der öffentlichen Wohnungsbestände erfasst, die ein Angriff auf die Gestaltungsfähigkeit der Stadtumbaupolitik insgesamt bedeutet. Vertreter der Linkspartei. forderten übereinstimmend, sich am Grundsatz zu orientieren, nachdem „Wohnung nicht zur Ware werden“ darf. Auch den Betroffenen der Privatisierung und den Verlierern der Globalisierung muss gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht werden.

Helmut Holter, Mitglied des Landtages und ehemaliger Landesbauminister für die LINKE in Mecklenburg-Vorpommern, forderte in seinem Vortrag „Zentrenentwicklung und Raumordnungspolitik der Länder“, anzuerkennen, dass es in Deutschland „wachsende, schrumpfende und stagnierende Regionen“ gibt, für die jeweils spezifische regionale Leitbilder und Handlungsstrategien erforderlich sind. Ein Grundsatz linker Politik sei es jedoch, sich dem Primat der Ökonomie nicht zu unterwerfen und allen Menschen Angebote der Daseinsvorsorge zu machen.

Heidrun Bluhm forderte: „Abwanderung und demographischen Wandel führen zu zum Teil dramatischen Veränderungen. Doch müssen die schrumpfenden Städte in den Prozessen auch eine Chance zu einer Aufwertung des Wohnumfeldes und dem Abbau städtebaulicher Defizite insgesamt sehen. So könne etwa politikübergreifend der Ansatz der Barrierefreiheit verstärkt umgesetzt werden, um die Lebenswelt von Alten und Behinderten zu verbessern.“ 

Stadtumbau bietet die Chance für eine ökologische Wende in der Stadtentwicklung durch Flächengewinn, Ressourcenreduzierung und bedarfsorientierte Modernisierung der städtischen Infrastruktur. Stadtumbau ist nicht allein ein quantitativer Prozess, der allein an der Zahl abzureißender Wohnungen oder zu erhaltender Institutionen zu messen ist, sondern ein qualitativer. „Am Ende sollen keine Geisterstädte stehen, sondern eine lebenswerte Heimat für Alle.“


Anträge und Anfragen 

Generelle Altschuldenentlastung auf dauerhaft leer stehende Wohnungen 

Deutscher Bundestag 

Drucksache 16/2078 

29. 06. 2006 

Antrag 
der Abgeordneten Heidrun Bluhm, Dr. Gesine Lötzsch, Dr. Dietmar Bartsch, Eva Bulling-Schröter, Roland Claus, Lutz Heilmann, Hans-Kurt Hill, Katrin Kunert, Michael Leutert, Dorothee Menzner, Dr. Ilja Seifert, Dr. Kirsten Tackmann und der Fraktion DIE LINKE. 
Der Bundestag wolle beschließen: 

Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 

die erforderlichen gesetzlichen Voraussetzungen zu schaffen, nach denen alle Wohnungsunternehmen in den neuen Bundesländern schnellstmöglich von den Altschulden (nach dem Altschuldenhilfegesetz vom 23. Juni 1993, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 21. November 1996, und das Zweite Gesetz zur Änderung des Altschuldenhilfegesetzes vom 28. August 2000) auf ihren dauerhaft leer stehenden und abzureißenden Wohnungsbestand entlastet werden. Die Altschuldenentlastung erfolgt unabhängig von der Leerstandsquote der Wohnungsunternehmen. 

Begründung 
Die bestehende Altschuldenproblematik ist das Haupthindernis beim Stadtum- bau in den neuen Bundesländern.

Die Härtefallregelung nach § 6a des Altschuldenhilfegesetzes greift inhaltlich und zeitlich zu kurz. Gegenwärtig können Wohnungsunternehmen die Regelung zur Altschuldenentlastung nur in Anspruch nehmen, wenn der Leerstand der Unternehmen mehr als 15 Prozent beträgt. 

Es ist wohnungspolitischer und wirtschaftlicher Unsinn, dass ein Wohnungsunternehmen erst in eine Existenz bedrohende Lage geraten muss, um von willkürlichen Altschulden entlastet zu werden, die in der DDR entstanden sind. 

Es bedarf daher zwingend der generellen Lösung der Altschuldenfrage für alle Wohnungsunternehmen, und zwar unabhängig davon, wie hoch die Leerstandsquote des jeweiligen Unternehmens ist. Ansonsten sind die Ziele des Stadtumbaus nicht erreichbar.

Um die Zielsetzung des Stadtumbauprogramms – bis Ende 2009 ca. 350 000 Wohnungen vom Markt zu nehmen – zu erreichen, müssen sich alle Wohnungs- unternehmen am Stadtumbau beteiligen, d. h. auch die Wohnungsunternehmen mit weniger als 15 Prozent Leerstand. Diese Unternehmen, die allein über 900 000 leer stehende Wohnungen verwalten, sind von der Altschuldenentlastung bisher ausgenommen. Für sie besteht bisher kein finanzielles Motiv, sich engagiert am Stadtumbauprozess zu beteiligen. Dies gilt es zu korrigieren

Bundesweite Mindeststandards für angemessenen Wohnraum und Wohnkosten für Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II 

Deutscher Bundestag 

Ds.: 16/3302 

07. 11. 2006 

Antrag 
der Abgeordneten Heidrun Bluhm, Katrin Kunert, Dr. Gesine Lötzsch, Dr. Dietmar Bartsch, Dr. Lothar Bisky, Eva Bulling-Schröter, Roland Claus, Lutz Heilmann, Hans-Kurt Hill, Katja Kipping, Michael Leutert, Dorothee Menzner, Kornelia Möller, Volker Schneider (Saarbrücken), Dr. Ilja Seifert, Dr. Kirsten Tackmann, Dr. Gregor Gysi, Oskar Lafontaine und der Fraktion DIE LINKE. 
Der Bundestag wolle beschließen: 

Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 

in der Absicht, erzwungene Umzüge als Folge der Aufforderung zur Senkung der Wohnkosten zu vermeiden, die soziale Entmischung in den Wohngebieten zu verhindern sowie Bezieherinnen und Beziehern von Arbeitslosengeld II ein weitestgehend selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, bundesweit einheitliche Mindeststandards für angemessenen Wohnraum und für die angemessene Erstattung von Aufwendungen für Wohnkosten für Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II zu formulieren. 

Gemäß § 27 (Verordnungsermächtigung) des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) – Grundsicherung für Arbeitsuchende – wird das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen und dem Bundesministerium für Gesundheit durch Rechtsverordnung folgende Kriterien zu bestimmen: 

1. Im ersten Jahr des Leistungsbezuges werden die bisherigen Wohnkosten in voller Höhe übernommen.

2. Für die Festlegung der Angemessenheit gilt als Bezugspunkt die Miete ein- schließlich der Kosten für Heizung und Warmwasser sowie aller Wohnneben- kosten (Betriebskosten). Die Regelleistung bleibt hierdurch unberührt. 

3. Die angemessene Grundfläche einer Wohnung bestimmt sich mindestens nach den Maßgaben der Förderwürdigkeit im sozialen Wohnungsbau entsprechend den Verwaltungsvorschriften der Länder zum Wohnungsbindungsgesetz. Die Wohnungsgröße gilt demnach in der Regel dann als angemessen, wenn sie es ermöglicht, dass auf jedes Familienmitglied ein Wohnraum ausreichender Größe entfällt. Darüber hinaus sind auch be- sondere persönliche und berufliche Bedürfnisse der Leistungsbezieherinnen und -bezieher und ihrer Angehörigen sowie der nach der Lebenserfahrung in absehbarer Zeit zu erwartende zusätzliche Raumbedarf zu berücksichtigen. Für Menschen mit Behinderung finden die Regelungen nach DIN 18022, 18025/1 und 18025/2 Anwendung

4. Die Festsetzung der angemessenen Wohnkosten nimmt Bezug auf den örtlichen Mietspiegel bzw. die örtliche Vergleichsmiete, deren Mittelwerte nicht unterschritten werden dürfen. 

5. Sofern die Wohnkosten die Maßgaben der Angemessenheit nach Ablauf der Frist (ein Jahr) übersteigen, ist vor Aufforderung zur Wohnkostenreduzierung für jeden Einzelfall die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme zu prüfen. Nach dieser Verhältnismäßigkeitsprüfung werden die Kosten der Wohnung für sechs Monate, in besonders begründeten Fällen für zwölf Monate übernommen. 

6. Die Leistungsbeziehenden haben Anspruch auf eine kostenlose, unabhängige Mieterberatung zur Überprüfung der Wohnkosten. 

7. Auf Maßnahmen zur Wohnkostensenkung wird bei folgenden Personengruppen bzw. Sachverhalten verzichtet: 

– bei schwer kranken oder behinderten Menschen; 

– bei über 60-Jährigen nach längerer Wohndauer; 

– bei einmaligen oder kurzfristigen Hilfen; 

– bei Alleinerziehenden mit zwei oder mehr Kindern. 

8. Die Wohnkosten können bei bestehendem Wohnraum um zehn Prozent überschritten werden bei folgenden Personengruppen oder Sachverhalten: 

– wenn im Haushalt Kinder leben; 

– bei einer Wohndauer von mehr als zehn Jahren; 

– bei Vorhandensein wesentlicher sozialer Beziehungen im Wohnumfeld, die der Stabilisierung dienen; 

– bei über 60-Jährigen; 

– bei Schwangeren; 

– bei Aussicht auf in absehbarer Zeit kostendeckende Einkünfte. 

9. Vor einem möglichen Wohnungswechsel infolge der Aufforderung zur Senkung der Wohnkosten ist für jeden Einzelfall eine Wirtschaftlichkeitsberechnung zu erstellen. Die Einleitung geeigneter Schritte soll ausschließlich unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit erfolgen. 

10. Bei unvermeidbarem Wohnungswechsel sind den Leistungsbeziehenden die doppelte Mietzahlung im Umzugsmonat, die mittelbaren und unmittelbaren Umzugskosten, Beihilfen gemäß § 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II (Erstausstattun- gen für die Wohnung) zu erstatten, und es ist die Zahlung einer ggf. fälligen Kaution durch den Leistungsträger zu übernehmen. 

11. Bei unvermeidbarem Wohnungswechsel sind den Leistungsbeziehenden die Kosten für Schönheitsreparaturen bzw. Renovierungsmaßnahmen für die zu räumende Wohnung zu erstatten. 

12. Die Verwaltungsvorschriften über die Angemessenheit von Wohngröße und Wohnkosten gemäß den o. g. Mindeststandards sind so zu veröffentlichen, dass eine einfache, flächendeckende Information der Betroffenen ohne technische Hilfsmittel (z. B. Internet) gewährleistet ist. 

Berlin, den 7. November 2006 

Dr. Gregor Gysi, Oskar Lafontaine und Fraktion

Auswirkungen der Verkäufe von Immobilienkrediten an US-Finanzinvestoren 

Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage
der Abgeordneten Ulrich Maurer, Werner Dreibus, Dr. Axel Troost und der Fraktion DIE LINKE. 

Deutscher Bundestag 

Drucksache 16/2844 

29. 09. 2006 

 „DER SPIEGEL“ berichtete am 31. Juli 2006 unter dem Titel „Vollstrecker aus Texas“ von den Verkäufen von Immobilienkrediten Deutscher Banken an US-Finanzinvestoren. Allein der Investor „Lone Star“ sei so in den Besitz von Immobilienkrediten in Höhe von knapp 30 Mrd. Euro gekommen. In Zusammenarbeit mit Kapitalverwertungsgesellschaften wie „Hudson Advisors“ gingen diese Firmen in anscheinend legaler aber ungewöhnlich harter Weise gegen die Kreditnehmer vor, in den angeführten Beispielen gegen einfache „Häuslebauer“. Ihnen werden bei Ablauf der Zinsbindung nicht weiterhin übliche Konditionen angeboten, sondern sie werden mit Zinsen und Tilgungs- raten belastet, die bis zu 50 Prozent über den ausgelaufenen Konditionen liegen. Zitierte Juristen sprechen davon, dass bei den Immobilienkreditverkäufen gegen das Bankengeheimnis und gegen das Bundesdatenschutzgesetz verstoßen werde. 

Betroffen seien vor allem unbedarfte Kreditnehmer und solche mit wackliger Finanzlage. Anscheinend werden aber auch störungsfrei laufende Kredite transferiert. 

Es werden in dem Artikel einzelne Beispiele aufgeführt, wie das harte Vor- gehen der Firmen als Inkassanten Familien und Einzelpersonen um ihre Immobilie, ihr „Häusle“ brachten. Auf Nachfrage bei den zitierten Juristen handelt es sich dabei offensichtlich aber nicht um Einzelfälle. 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Wie steht die Bundesregierung zu den in diesem Artikel gemachten Feststellungen? 

Die Bundesregierung beobachtet die in dem „Spiegel“-Artikel dargestellte Praxis der (Immobilien-)Kreditverkäufe aufmerksam, kann jedoch die dort aufgegriffenen Einzelfälle mangels Kenntnis der konkreten Sachverhalte nicht beurteilen. Die darauf basierenden Feststellungen in dem Artikel vermag die Bundesregierung insoweit nicht zu bewerten.

2. Wenn die in diesem Artikel gemachten Feststellungen zutreffen, gedenkt dann die Bundesregierung gegen den Verkauf von Immobilienkrediten gesetzgeberisch aktiv zu werden? 

Wenn nein, mit welcher Begründung lehnt sie dies ab? 

Die Bundesregierung sieht derzeit keine Veranlassung, gegen den Verkauf und allgemein die Übertragung von Immobilienkrediten gesetzgeberisch tätig zu werden. Aus Sicht der Finanzmarktentwicklung ist die freie Übertragbarkeit von Kreditforderungen durchaus positiv; sie ermöglicht die Optimierung der Kapitalallokation und die marktgetriebene Verteilung von Risiken innerhalb des Finanzsystems und dient damit der Finanzmarktstabilität insgesamt. Im Übrigen sind deutsche Gerichte bereits damit befasst, die Zulässigkeit des Verkaufs und der Übertragung von (insbesondere: nicht leistungsgestörten) Krediten unter besonderer Berücksichtigung des Bankgeheimnisses und des Datenschutzes zu prüfen. Die Entscheidung der Gerichte bleibt zunächst abzuwarten. 

3. Wenn die in diesem Artikel gemachten Feststellungen zutreffen, wie gedenkt die Bundesregierung „Häuslebauer“ gegen die Machenschaften dieser Kreditaufkäufer zu schützen? 

Die Bundesregierung sieht derzeit keinen gesetzgeberischen Handlungsbedarf, weil die Schuldner von Immobilienkreditforderungen bereits nach geltendem Recht geschützt sind: 

Bei einer Vertragsübernahme bleiben ebenso wie bei einer Forderungsabtretung alle Einwendungen, die dem Schuldner schon gegenüber dem Altgläubiger zustanden, gemäß § 404 des Bürgerlichen Gesetzbuchs erhalten, sodass der Schuldner bei einer Übertragung seiner Kreditforderung keine Verschlechterung seiner Rechtsposition erfährt. Für Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die grundsätzlich von jedem Gläubiger eingeleitet werden könnten, wenn der Schuldner in Zahlungsverzug geraten ist, gelten besondere Schuldnerschutzvorschriften des Vollstreckungsrechts, wie zum Beispiel das Verbot der Vollstreckung zur Unzeit. Im Übrigen kennt das deutsche Recht Schutzmechanismen, die den Betroffenen im Einzelfall gegenüber einem Forderungskäufer zur Seite stehen, wie zum Beispiel das Verbot sittenwidriger Rechtsgeschäfte (ins- besondere Wucher) und das Verbot treuwidrigen Verhaltens (insbesondere treu- widriger Vollstreckungsmaßnahmen). 

Die Bundesregierung wird darüber hinaus den Verlauf der gerichtlichen Auseinandersetzungen zu den Kreditverkäufen weiter verfolgen und gegebenenfalls gesetzgeberische Maßnahmen prüfen, wenn sich das Schutzinstrumentarium insgesamt als unzureichend erweisen sollte. Im Übrigen ist anzunehmen, dass Institutionen des Verbraucherschutzes schon im Vorfeld über den Problemkreis eingehend berichten werden. 

4. Wenn die in diesem Artikel gemachten Feststellungen zutreffen, dann gehen bei diesen Vorgängen dem Staatshaushalt Steuereinnahmen verloren, da die dabei erzielten Gewinne nicht in Deutschland versteuert werden. Welche Maßnahmen gedenkt die Bundesregierung dagegen zu ergreifen.

Die Bundesregierung sieht keine Veranlassung, die wirtschaftliche Betätigung von ausländischen Unternehmen in Deutschland mit der Begründung einzuschränken, die dabei erzielten Gewinne würden nicht zugunsten des deutschen Fiskus besteuert. Die Politik der Bundesregierung verfolgt vielmehr das Ziel, im internationalen Vergleich wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für den Steuerstandort Deutschland zu schaffen, damit ertragsstarke Unternehmen ihre Gewinne in Deutschland versteuern. Im Übrigen gelten für ausländische Unternehmen mit inländischen Aktivitäten die folgenden Grundsätze:

Die Unternehmen sind mit ihren inländischen Einkünften im Sinne des § 49 des Einkommensteuergesetzes steuerpflichtig; das gilt insbesondere dann, wenn für die Ausübung der Aktivität im Inland eine Betriebsstätte unterhalten wird. Dieser Konzeption folgen auch die Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung, und zwar auch dasjenige zwischen Deutschland und den USA. Danach können Unternehmenseinkünfte nur von dem Staat besteuert werden, in dem das Unternehmen ansässig ist. Verfügt das Unternehmen im anderen Staat über eine Betriebsstätte, können die durch diese Betriebsstätte erzielten Einkünfte auch vom Betriebsstättenstaat besteuert werden.

5. Wenn die in diesem Artikel gemachten Feststellungen zutreffen, dann ist damit zu rechnen, dass im Nachhinein auch die Vorteile aus staatlich geförderten Bausparverträgen ihren Bestimmungszweck verfehlen und indirekt Kreditaufkäufer subventioniert werden: Wenn man annimmt, die Hälfte der Immobilien, von denen die „Lone Star“ die Kredite kaufte, wären über Bausparverträge öffentlich subventioniert worden, so könnte es sich dabei um Subventionen bis zu 1,32 Mrd. Euro handeln. Welche Maßnahmen gedenkt die Bundesregierung zu ergreifen, die dem privaten Wohnungsbau gewidmeten Subventionen vor dem Zugriff solcher Finanzinvestoren zu schützen?

Die Frage unterstellt, dass die Finanzinvestoren als Rechtsnachfolger der den Immobilienkredit ursprünglich vergebenden Bank indirekt in den Genuss von staatlichen Förderleistungen kommen. Die Bundesregierung hält diese Unterstellung für unzutreffend. Im Rahmen der Förderung des Bausparens wird der Bausparer und nicht die Bank gefördert. Mit der Wohnungsbauprämie, für die im Übrigen insgesamt jährlich ca. 500 Mio. Euro aufgewendet werden, werden mithin Ansparleistungen des Bausparers und damit seine Eigenkapitalbildung gefördert. Aus Sicht der Bundesregierung liegt es – um einen der denkbaren Sachverhalte beispielhaft aufzugreifen – fern, eine zweckwidrige Begünstigung des Immobilienerwerbers darin zu sehen, dass sich der Erwerb auf eine Immobilie bezieht, die der Veräußerer seinerseits mit Hilfe staatlicher Förderung errichtet oder erworben hat. Es trifft zwar zu, dass bei Zwangsmaßnahmen gegen Eigentümer eines geförderten Objektes, die zum Verlust des Wohneigentums führen, der Zweck der Wohnungsbauförderung – Wohneigentumserwerb – verfehlt wird. Das gilt aber unabhängig davon, wer die Zwangsvollstreckung betreibt. 

6. Wie beurteilt die Bundesregierung mögliche Befürchtungen, dass die am 9. August 2006 gemachte Ankündigung des Bundesministers der Finanzen, privaten Wohnungsbau demnächst nicht mehr fördern zu wollen, im Zusammenhang mit den in dem Artikel zitierten Vorgängen steht? 

Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, dass das „selbstgenutzte Wohneigentum zum 1. Januar 2007 besser in die geförderte Altersvorsorge integriert [wird]. Die Diskriminierung gegenüber anderen Formen der Altersvorsorge wird im Interesse einer echten Wahlfreiheit für die Bürger beseitigt.“ Die Bundesregierung prüft zurzeit, auf welche Weise – den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag entsprechend – die Umsetzung der verbesserten Einbeziehung der selbstgenutzten Wohnimmobilie in die private Altersvorsorge erfolgen soll. Da- bei prüft die Bundesregierung auch, ob und wie die Wohnungsbauprämie in ein Gesamtkonzept zur verbesserten Einbeziehung der selbstgenutzten Wohnimmobilie in die private Altersvorsorge einzubinden ist. 

Ein Zusammenhang mit den in dem Artikel zitierten Vorgängen besteht nicht

2. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

Pressemitteilung des Bundesjustizministeriums vom 29.06.2006

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz kommt


Der Deutsche Bundestag hat heute das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) beschlossen. Mit diesem Gesetz kommt Deutschland seiner Verpflichtung nach, vier Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft zum Schutz vor Diskriminierung in nationales Recht umzusetzen. Die Richtlinien betreffen verschiedene Bereiche unserer Rechtsordnung - der Schwerpunkt liegt im Bereich von Beschäftigung und Beruf, die Bestimmungen gelten gleichermaßen etwa für Arbeitnehmer, Auszubildende oder für den öffentlichen Dienst. Betroffen ist aber auch das Zivilrecht, also Rechtsbeziehungen zwischen Privatpersonen - insbesondere Verträge mit Lieferanten, Dienstleistern oder Vermietern. 
"Bürgerinnen und Bürger werden sich künftig besser gegen Diskriminierung wehren können. Wir haben eine Regelung mit Augenmaß gefunden, die Diskriminierten hilft, gleichzeitig aber unnötige Bürokratie vermeidet. Ich bleibe dabei: Wir sind eine freiheitliche, tolerante Gesellschaft, in der jede und jeder möglichst nach seiner Facon glücklich werden soll. Die weit überwiegende Zahl unserer Bürgerinnen und Bürger wird im täglichen Leben nicht diskriminiert. Gleichzeitig kann man die Augen nicht vor der Realität verschließen. Es gibt Diskriminierungen, die inakzeptabel sind, beispielsweise wenn Menschen ohne Arme aus einem Lokal verwiesen werden, weil sie mit den Füssen essen. Dagegen sollen sich die Betroffenen künftig mit Hilfe des Rechts wehren können. Der Staat kann Toleranz im Umgang miteinander zwar nicht verordnen, aber durch seine Rechtsordnung deutlich machen, was gesellschaftlich missbilligt wird", sagte Bundesjustizministerin Brigitte Zypries. 

Hintergrund der europäischen Gesetzgebung ist der Gedanke, dass die Europäische Union nicht nur eine Wirtschafts-, sondern auch eine Wertegemeinschaft ist. Der Schutz vor Diskriminierung gehört zum Kernbestand der Menschenrechtspolitik. Nicht zuletzt ist es auch wirtschaftlich effektiver, Minderheiten und benachteiligte Gruppen so weit als möglich zu integrieren. 

Zum neuen Antidiskriminierungsschutz im Einzelnen: 

Wie erfolgt die Umsetzung in Deutschland? 

Richtlinien sind europäische Rahmengesetze, sie müssen durch nationales Recht umgesetzt werden. Das wird in Deutschland mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) geschehen. Es wird also ein einheitliches Gesetz zur Umsetzung der Rechtsbereiche Arbeitsrecht, Zivilrecht, Beamtenrecht und Sozialrecht geben. Nur der Benachteiligungsschutz für Soldaten ist einem gesonderten Gesetz vorbehalten. 
Diskriminierungsschutz im Bereich des allgemeinen Zivilrechts 
Die Vorgaben der Antirassismus-Richtlinie zum Schutz vor ethnischer Benachteiligung werden umgesetzt. Hinsichtlich des Merkmals Rasse bzw. ethnische Herkunft ist ein umfassender Diskriminierungsschutz europarechtlich vorgegeben. Eine Ausnahme vom Diskriminierungsverbot ist nach der Richtlinie für den persönlichen Nähebereich vorgesehen. Diese Ausnahme soll übernommen werden. Das Gesetz gilt also beispielsweise nicht, wenn Vermieter und Mieter auf einem Grundstück wohnen. Auch wird klargestellt, dass bei der Vermietung von Wohnraum eine sozial ausgewogene Zusammenstellung der Mietergemeinschaft zulässig bleibt, wie dies auch § 6 Wohnraumförderungsgesetz vorsieht. Dies trägt zur Schaffung und Erhaltung stabiler Wohnquartiere bei. Eine aktive Wohnungspolitik gerade in den innerstädtischen Ballungsräumen ist damit gesichert. 

Ein geschlechtsspezifischer Schutz im Privatrecht ist europarechtlich mit der vierten Gleichstellungs-Richtlinie vorgegeben, jedoch weniger tiefgehend als bei der Richtlinie zum Schutz vor ethnischer Benachteiligung. Dieser Diskriminierungsschutz wird sachgerecht - über die derzeit geltenden europarechtlichen Vorgaben hinaus - auch auf die Merkmale Behinderung, Alter, sexuelle Identität und Religion erstreckt. Um aber unnötige Bürokratie zu vermeiden, wurde der Anwendungsbereich zugleich auf so genannte Massengeschäfte (z.B. Verträge mit Hotels, Gaststätten, Kaufhäusern) des täglichen Lebens und privatrechtliche Versicherungen beschränkt. Massengeschäfte sind Geschäfte, bei denen das Ansehen der Person keine oder nur eine nachrangige Rolle spielt - also solche Geschäfte, bei denen es dem Vertragspartner gar nicht darauf ankommt, mit wem er den Vertrag schließt (zB Shampookauf in der Drogerie). 

Im Hinblick auf die Vermietung von Wohnraum zum nicht nur vorübergehenden Gebrauch ist ausdrücklich bestimmt, dass diese in der Regel kein Massengeschäft ist, wenn der Vermieter insgesamt nicht mehr als 50 Wohnungen vermietet. Damit fällt also der typische private Vermieter von Wohnraum in der Regel nicht in den Geltungsbereich des Verbots der Benachteiligung wegen des Geschlechts, der Religion, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität. 

Wer gegen das gesetzliche Diskriminierungsverbot verstößt, hat den hierdurch entstandenen Schaden zu ersetzen (z.B. Mehrkosten für eine Ersatzbeschaffung, unter Umständen Entschädigung für die Würdeverletzung nach den Umständen des Einzelfalls). 

Rechtsschutz 

Die im Arbeits- und allgemeinen Zivilrecht geregelten Rechte sind weithin Individualansprüche: Der Benachteiligte entscheidet selbst, ob und wie er seine Rechte verfolgt. Im Interesse der Rechtsicherheit soll er etwaige Ansprüche innerhalb von zwei Monaten seit Kenntnis von der Diskriminierung geltend machen müssen. 
3. 2007 kommen börsennotierte Immobilien-AGs

Das Bundeskabinett hat Anfang November 2006 einen Entwurf für die Zulassung so genannter Real Estate Investment Trust (Reits) verabschiedet. Mit der Schaffung dieser steuerbegünstigten „Immobilien-Aktiengesellschaften mit börsennotierten Anteilen“ will der Bund laut Gesetzesentwurf das Potential des deutschen Finanzmarktes weiter ausbauen und auch Privatanlegern die Investition in ein Immobilienvermögen ermöglichen. 

                                                                                                                                                            Die Regelung gilt allerdings nur für überwiegend gewerblich genutzte Immobilien. Wohnimmobilien werden wegen möglicher Folgen für Mieter und die Stadtentwicklung größtenteils ausgeklammert. Sie dürfen nur dann in Reits überführt werden, wenn sie zu mehr als 50 Prozent gewerblich genutzt werden.  

Reits sind börsennotierte Aktiengesellschaften mit steuerlichen Vergünstigungen. Es werden nicht die Gewinne auf Gesellschaftsebene versteuert, sondern die Gewinnausschüttungen beim Anleger. Reits sind ein Instrument für Immobilienbesitzer, ihre Bestände steuerschonend an die Börse zu bringen und damit Geld zu machen. 

4. Kompromiss zum Energieausweis

Die beteiligten Bundesministerien haben hinsichtlich der Einführung des Energieausweises für den Gebäudebestand einen Kompromiss gefunden. 

Was für den 1. Januar 2007 geplant war, tritt nach langwierigen Verhandlungen nun erst ein Jahr später in Kraft: Ab 2008 muss jeder Hausbesitzer den Energiepass bei Verkauf oder Neuvermietung vorweisen können. 

Das Modell sieht ab dem 1. Januar 2008 für Eigentümern von Gebäuden, die ab 1978 erbaut wurden, die Wahlmöglichkeit zwischen der bedarfs- und der verbrauchsorientierten Variante vor. Für Gebäude mit einem Baujahr vor 1978 und weniger als fünf Wohneinheiten wird der bedarfsorientierte Energieausweis verbindlich vorgeschrieben. Für Gebäude, die durch Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz auf einen energetischen Stand gehoben worden sind, der mindestens dem Stand der ersten Wärmeschutzverordnung entspricht, soll die Wahlfreiheit zwischen Bedarfs- und Verbrauchsausweis gelten. Energieausweise, die schon von dem 1. Januar 2008 ausgestellt werden, können grundsätzlich mit Wahlfreiheit ausgestellt werden. Auch sie haben eine Gültigkeitsdauer von 10 Jahren.

Der Bedarfs-Energiepass liefert Mietern  und Käufern von Wohnungen oder Häusern Informationen über Gebäudezustand, Fernwärme- oder Gasbedarf, Wärmedämmung  sowie Anreize für Sanierungen. Der kostengünstigere Verbrauchspass zeigt dagegen den realen Heizenergieverbrauch der Immobilie an. Da hier auch das Nutzerverhalten des Bewohners Einfluss hat, sind die Werte schwerer vergleichbar. Auch der Verbrauchspass gibt Tipps zur Reduzierung des Energieverbrauches – jedoch nur allgemeiner Art. 

V. Probleme rund um Hartz IV -  Hartz IV und Wohnen 

1. Hartz IV erstmals am 7. November 2006  vor dem Bundessozialgericht in Kassel 

Das Gericht hatte über sechs Fälle zu entscheiden, vier davon wurden mündlich verhandelt.

Im Mittelpunkt der Verhandlungen stand die umstrittene Frage der Angemessenheit von Wohnraum und Unterkunftskosten (Az.: B 7b AS 2/05 R; B 7b AS 18/06 R; B 7b AS 10/06 R).

1. Ortsniveau bei Mieten berücksichtigen

Das Bundessozialgericht erklärte es für unzulässig, sich bei der Festlegung der Angemessenheit der Unterkunftskosten auf bundesweit einheitliche Wohngeldtabellen zu stützen. Entscheidend sind nur die am Ort geltenden Preise. Die Richter gaben den Kommunen auf, eigene Maßstäbe für die Angemessenheit einer Wohnung zu entwickeln, die den örtlichen Gegebenheiten besser entsprechen. Zudem darf die Angemessenheit der Unterkunftskosten nicht nur über die Wohnungsgröße oder den Quadratmeterpreis festgesetzt werden. Entscheidend ist das Produkt aus Preis und Größe. Das heißt, ALG-II-Empfänger können auch variieren und größere Wohnungen nehmen, deren Standard und damit der Quadratmeterpreis niedriger ist oder umgekehrt.

2. Ortswechsel wegen niedriger Miete nicht zumutbar

In einem weiteren Fall machte das Bundessozialgericht klar, dass Hartz-IV-Empfänger im Regelfall nicht zum Umzug in einen anderen Ort gedrängt werden dürfen, weil dort die Miete billiger ist.

3. Größe für Eigentumswohnungen festgelegt

Das Bundessozialgericht hat Wohnungsgrößen festgelegt, bis zu denen Betroffene Wohneigentum selbst nutzen dürfen. Eine vierköpfige Familie darf danach ein Eigenheim oder eine Eigentumswohnung mit bis zu 120m² bewohnen. Für drei Personen sah das Gericht 100m² als angemessen an, für ein oder zwei Personen 80m². Bis zu dieser Größe gilt das Eigenheim oder die Eigentumswohnung als so genanntes Schonvermögen. Ist die Wohnung größer, ist ein Umzug in eine kleiner Wohnung sowie eine Verwertung der Wohnung – also der Verkauf oder die Vermietung – zumutbar. 

2. Regelungen zu den Kosten der Unterkunft in den Thüringer Landkreisen und kreisfreien Städten (Kommunen) – Stand: November 2006
ausgewählte / untersuchte Kommunen:

Stadt Eisenach

Landkreis Altenburger Land

Wartburgkreis

Unstrut-Hainich-Kreis

Saale-Orla-Kreis

Landkreis Nordhausen

Kommunale Ausgestaltung der Richtlinien

Die derzeitigen Vorschriften sind sehr differenziert in Umfang und Ausgestaltung. Dies hat zur Folge, dass gleiche Sachverhalte unterschiedlich behandelt und entschieden werden.

Bestimmung der Angemessenheit

Gemäß § 22 Absatz 1 SGB II werden Leistungen für Unterkunft und Heizung in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erbracht, soweit diese angemessen sind. 

Diese Formulierung greifen fast alle kommunalen Richtlinien auf. Bei der Definition der „Angemessenheit“ unterscheiden sich hingegen die Richtlinien in ihren Festlegungen. 

Die Festlegung der angemessenen Wohnungsgröße erfolgt in allen untersuchten Fällen in Anlehnung an die Wohngeldgesetzgebung und die frühere Sozialhilfepraxis. 

	1 Personenhaushalt
	45m²

	2 Personenhaushalt
	60m²

	3 Personenhaushalt
	75m²

	4 Personenhaushalt
	85m²

	5 Personenhaushalt
	95m²

	jede weitere Person
	10m²


In einem Fall (Landkreis Altenburger Land) werden als angemessene Wohnungsgröße für den 1-Personen-Haushalt entsprechend den tatsächlichen Gegebenheiten 48m² festgelegt.

Hinsichtlich der angemessenen Miethöhe können unterschiedliche Bezugspunkte herangezogen werden: 

- Kosten der Bruttokaltmiete, also der Grundmiete und der Nebenkosten ohne Heizung, die dann in der Regel mit einer eigenen Höchstgrenze festgelegt werden;

- Kosten der Nettokaltmiete und zusätzliche Festlegung von Höchstgrenzen sowohl für die Nebenkosten als auch die Heizkosten.

Die untersuchten Fälle orientieren sich bei der Angemessenheit mehrheitlich an den Nettokaltmieten und legen zusätzlich Höchstgrenzen für die Nebenkosten und die Heizkosten fest. Ein anderes - nur in einem Fall (Saale-Orla-Kreis) angewandtes Berechnungsmodell bezieht sich generell auf die Bruttowarmmiete, legt aber zusätzlich Höchstgrenzen für Heiz- und Betriebskosten fest. In einem der Fälle (Stadt Eisenach) werden die Betriebs- und Nebenkosten und die Kosten der Heizung unabhängig von den jeweiligen tatsächlichen Kosten als eine Pauschale gezahlt bzw. anerkannt. 

In einer der untersuchten Kommunen (Saale-Orla-Kreis) wird ausdrücklich auf die Verrechenbarkeit der einzelnen Kostenelemente verwiesen. Überschreitungen in einzelnen Kostenbereichen (z.B. der Grundmiete) können durch geringere Kosten in anderen Bereichen (z.B. Heizung) ausgeglichen werden, und eine Miete gilt solange als angemessen, wie die zulässige Summe der einzelnen Höchstgrenzen nicht überschritten wird (= Bruttowarmbezug). 

Vier der Kommunen (Landkreis Altenburger Land, Wartburgkreis, Landkreis Nordhausen, Unstrut-Hainich-Kreis) stellen auf den beanspruchten Gesamtaufwand hinsichtlich der angemessenen Grundmiete pro m² x angemessene Quadratmeterzahl ab und definieren die Überschreitung der anderen Bereiche (Neben- und Heizkosten) als Überschreitung der Angemessenheit. 

Die aufgesplitteten Kostenrechnungen in Nettokaltmieten, Nebenkosten und Heizkosten sind aufwendiger zu erfassen, bieten aber mehr Möglichkeiten, die Bedarfsgemeinschaften zur Kostensenkung aufzufordern. 

Die getrennte Festlegung und Erfassung der Betriebs- und Heizkosten wird zudem in drei Kommunen (Landkreis Nordhausen, Saale-Orla-Kreis und Wartburgkreis) zur Erziehung zu einem kostenbewussten Heizverhalten genutzt. In den Verwaltungsanweisungen wird im Fall von überhöhten Verbrauchskosten, die durch den Leistungsempfänger zu vertreten sind, nur noch ein Anspruch auf Übernahme der angemessenen Heiz- und Betriebskosten gewährt. 

Bei der Festlegung der Grenzwerte haben fast alle der untersuchten Kommunen für die Festlegung der Angemessenheit teilweise auf der Grundlage eines gültigen Mietspiegels eigene Werte berechnet. Der Wartburgkreis orientiert die Angemessenheit – sofern ein Mietpreisspiegel zur Ermittlung der angemessenen Unterkunftskosten nicht zur Verfügung steht - an den bisherigen Wohngeldregelungen. 

Vier Kommunen (Landkreis Nordhausen, Landkreis Altenburger Land, Saale-Orla-Kreis, Wartburgkreis) orientieren sich dabei ausdrücklich an den unterdurchschnittlichen Mietpreisniveaus. In den Richtlinien heißt es: "Für die Beurteilung der Angemessenheit der Mietaufwendungen ... ist nicht auf den jeweiligen örtlichen Durchschnitt aller gezahlten Mieten abzustellen, sondern auf die im unteren Bereich der für vergleichbare Wohnungen am Wohnort des Leistungsempfängers marktüblichen Wohnungsmieten."

b) Ausnahmeregelungen

Hinsichtlich der Ausnahmeregelungen für bestimmte Personengruppen gibt es keine großen Unterschiede. In allen untersuchten Kommunen wurden Ausnahmeregelungen explizit formuliert. 

In allen Fällen gelten Ausnahmen für Personen mit amtlich anerkannten Behinderungen. In vier Kommunen (Landkreis Nordhausen, Saale-Orla-Kreis, Wartburgkreis, Unstrut-Hainich-Kreis) liegt der für diese Personengruppe definierte Zusatzbedarf bei 15m², während in einer Kommune (Eisenach) lediglich 10m² anerkannt werden. In der Richtlinie des Landkreises Altenburger Land wird ein Mehrbedarf ohne Nennung einer konkreten Zahl nach Einzelfallprüfung zugestanden.

Bei der Beurteilung der Angemessenheit der Heizkosten sind in vier Kommunen (Saale-Orla-Kreis, Landkreis Altenburger Land, Wartburgkreis, Unstrut-Hainich-Kreis) insbesondere zu berücksichtigen: erhöhter Wärmebedarf von Kleinkindern, pflegebedürftigen oder chronisch kranken Personen.

Die Eisennacher Richtlinie gewährt hinsichtlich der Betriebs- und Heizkostenpauschale einen Zuschlag in Höhe von 20€, wenn in der Bedarfsgemeinschaft eine pflegebedürftige Person oder Menschen mit Behinderung leben.

In fünf Kommunen (Saale-Orla-Kreis, Landkreis Nordhausen, Wartburgkreis, Landkreis Altenburger Land, Unstrut-Hainich-Kreis) wurden die konkrete Absehbarkeit des Ausscheidens des Leistungsberechtigten aus dem Leistungsbezug in einem Zeitraum von sechs Monaten ab Umzugsverpflichtung (z.B. durch konkret absehbare Beschäftigung, konkret absehbaren Rentenbezug) und eine schwere Erkrankungen als Gründe für eine Unzumutbarkeit von Umzugsaufforderungen ausdrücklich anerkannt. 

Ältere Leistungsempfangende und Alleinerziehende bzw. Familien mit kleineren Kindern wurden in keiner der untersuchten Richtlinien vor Umzugsaufforderungen ausdrücklich geschützt. Fünf Kommunen (Landkreis Altenburger Land, Wartburgkreis, Landkreis Nordhausen, Saale-Orla-Kreis, Unstrut-Hainich-Kreis) haben eine lange Wohndauer (z.B. 30 Jahre) als Grund für die Unzumutbarkeit eines Umzuges auch für ältere Hilfesuchende explizit ausgeschlossen.

In zwei untersuchten Fällen wurden Toleranzwerte der Grenzwertüberschreitung festgelegt. In der Richtlinie der Stadt Eisenach werden für die Grenzwertüberschreitung der angemessenen Grundmiete 10% als zu akzeptierender Überschreitungswert genannt. Der Landkreis Altenburger Land hat sich entschieden, eine Toleranzgrenze pauschal von 20% in besonderen Einzelfällen zu gewähren.

c) Verfahrensweise bei unangemessenen Kosten

Die Verfahrensweisen bei unangemessenen Kosten der Unterkunft unterscheiden sich kaum. Die Mehrzahl der untersuchten Kommunen setzt bei Überschreitung der Richtwerte auf eine Einzelfallprüfung, um die Zumutbarkeit einer Aufforderung zur Kostensenkung zu prüfen. Nach der Einzelfallprüfung (Toleranzwerte, Ausnahmetatbestände) erfolgt eine schriftliche Aufforderung zur Kostensenkung. Dabei wird eine Beweislast der Bemühungen zu Lasten der Leistungsempfänger festgelegt. Diese Beweislast wird auch ausdrücklich als Instrument beschrieben, bei mangelnder Kooperation umgehend die Leistungen für Unterkunft auf die Höhe der Angemessenheit zu beschränken. 

In allen Fällen wird die maximale Frist zur Übernahme von unangemessen hohen Unterkunftskosten wie im Gesetz mit sechs Monaten angegeben.

d) Spezifische Festlegungen für einzelne Nachfragegruppen

Regelungen für Eigentumswohnungen und Eigenheime

Alle untersuchten Kommunen haben eigenständige Festlegungen für Eigentumswohnungen und Eigenheime erarbeitet. Die Sonderregelungen für Bedarfsgemeinschaften, die in Eigenheimen oder Eigentumswohnungen leben, weisen in fünf der untersuchten Fälle keine größeren Unterschiede auf. Im Landkreis Altenburger Land, im Wartburgkreis, im Unstrut-Hainich-Kreis und im Saale-Orla-Kreis dürfen die Wohnkosten die örtlich festgelegten Mietkosten nicht wesentlich überschreiten. In der Stadt Eisenach gilt bei eigengenutzten Hausgrundstücken (Wohn/Nutzfläche bis 130m² bei maximal 500m² im städtischen und 800m² im ländlichen Bereich) als Höchstbetrag der jeweilige Maximalbetrag, der sich aus dem Höchstbetrag der Nettokaltmiete und der jeweiligen Pauschale der Betriebs- und Nebenkosten und der Heizkosten zusammensetzt. Auch in einigen anderen kommunalen Richtlinien (Wartburgkreis, Unstrut-Hainich-Kreis, Saale-Orla-Kreis) werden Wohnungsgrößen von 120m² für 1-4 Personenhaushalt bei Eigentumswohnungen und 130m² für 1-4 Personenhaushalt bei Eigenheimen festgelegt und für jede weitere Person 20m² anerkannt. Der Landkreis Nordhausen stellt die Eigentümer besser als die Mieter. Dort werden die vollen Kosten (jedoch ohne Tilgungsraten) anerkannt. Weiter heißt es: "Grundsätzlich sind die monatlichen Zinsen in der tatsächlich anfallenden Höhe zu übernehmen. Eine Reduzierung der Leistungen auf das Maß einer nach den Sozialhilferichtlinien angemessenen Mietwohnung ist weder bei den Heizkosten noch bei der Wohnfläche zulässig. ... der dem Eigenheim gesetzlich zugebilligte Schutz darf durch die Bemessung der Unterkunftskosten faktisch nicht wieder eingeschränkt werden."

Regelungen für Jugendliche bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres

In einer Richtlinie (Landkreis Altenburger Land) findet sich die gesetzliche Regelung des § 22 Absatz 2a SGB II wieder. Danach werden die Kosten für eine eigene Wohnung von Jugendlichen bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres nur bei vorheriger Zustimmung übernommen. In der Regel werden die Jugendlichen auf das elterliche Heim verwiesen. Nur in Ausnahmefällen haben Jugendliche einen Anspruch auf eine eigene Wohnung:

- wenn der Betroffenen aus schwerwiegenden sozialen Gründen nicht auf die elterliche Wohnung verwiesen werden kann,

- wenn der Bezug der Unterkunft zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt erforderlich ist oder

- wenn ein sonstiger ähnlich schwerwiegender Grund vorliegt.

Alle anderen untersuchten Fälle enthalten keine derartige Regelung. In der Richtlinie des Landkreises Nordhausen wird Personen unter dem 25. Lebensjahr explizit eine Wohnfläche von 30m² mit entsprechendem Grundmietpreis als angemessen anerkannt.

e) Zahlungsweise der Kosten der Unterkunft

Fünf Kommunen (Landkreis Altenburger Land, Wartburgkreis, Landkreis Nordhausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Saale-Orla-Kreis) regen in ihren Richtlinien die Möglichkeit der freiwilligen Abtretungserklärung der Mietzahlung gegenüber den Leitungsempfängern an, um Mietschulden und damit die Kündigung des Mietverhältnisses von vornherein zu verhindern und die zweckentsprechende Verwendung der gewährten Leistungen sicherzustellen. In der Stadt Eisenach sind die Kosten der Unterkunft grundsätzlich an den Vermieter zu überweisen.  

Umsetzungspraxis

Die Große Anfrage „Stand und Perspektiven des Stadtumbaus in Thüringen“ im Thüringer Landtag vom August 2006 (Drucksache 4/2206) gibt einen Überblick über die Umsetzungspraxis der kommunalen Richtlinien. Die Anfrage enthält eine nach Kreisen und kreisfreien Städten aufgeschlüsselte Übersicht zur Anzahl der Bedarfsgemeinschaften, die in einer Wohnung leben, in der die Miete die Angemessenheitsgrenze übersteigt sowie eine Übersicht zur Anzahl der Bedarfsgemeinschaften, die seit Inkrafttreten von Hartz IV umgezogen sind. Der Landkreis Altenburger Land und der Landkreis Eichsfeld konnten zur Anzahl der Umzüge keine Daten liefern. Einige andere Landkreise und eine kreisfreie Stadt (Greiz, Hildburghausen, Schmalkalden-Meiningen, Sömmerda, Unstrut-Hainich-Kreis, Wartburgkreis, Stadt Eisenach) konnten insgesamt keine Daten liefern. 

Demnach wurden cirka 7539 Bedarfsgemeinschaften aufgefordert, die Kosten der Unterkunft durch einen Umzug zu senken. Bezogen auf die Anzahl von insgesamt etwa 151.000 entspricht dies 5 Prozent. Etwa 1794 Bedarfsgemeinschaften sind im Zuge dieser Aufforderung umgezogen – das entspricht über 23% der Aufforderungen und etwa 1,2% aller Bedarfsgemeinschaften in Thüringen.

VI. Sonstiges

1. Privatisierungswahn stoppen, kommunale Daseinsvorsorge erhalten! 

Beschluss der 1. Tagung des 10. Parteitages der Linkspartei.PDS am 29./30.04.2006 in Halle / Saale

Die Linkspartei.PDS bekennt sich erneut zur Stärkung der Verantwortung der Kommunen, Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger in den Städten und Gemeinden zu leisten und dauerhaft zu garantieren.

Auf der Grundlage der bisherigen Beschlüsse der PDS und der Linkspartei.PDS, insbesondere dem Beschluss für "Eine starke Bürgergesellschaft in starken Kommunen -

Kommunalpolitische Leitlinien der Linkspartei" - Beschluss der 3. Tagung des 9. Parteitages der Linkspartei.PDS vom 10. und 11. Dezember 2005 in Dresden, erneuern wir die Positionen für den konsequenten Erhalt kommunalen Eigentums.

Die Gewährleistung von sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Dienstleistungen

(Krankenhäuser, Kindergärten und Schulen, Wohnungsversorgung, Personennahverkehr,

Energieversorgung, Wasser- und Abwasserversorgung, Abfallwirtschaft u. a.) gehört zur

existentiellen Grundversorgung der Menschen. Daher steht die Linkspartei.PDS in

konsequenter Opposition zur Privatisierungspolitik und bemüht sich, Widerstand gegen

drohende Privatisierungen zu motivieren und zu unterstützen.

Nur in Ausnahmefällen ist die Trennung von kommunalem Eigentum politisch vertretbar:

· Bedingt durch die Bevölkerungsentwicklung müssen im Rahmen des Stadtumbauprozesses Wohnungen, Ver- und Entsorgungsleistungen sowie Einrichtungen der sozialen Infrastruktur der Entwicklung angepasst werden.

· Zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum sollte eine Veräußerung von Wohnungen aus dem Bestand kommunaler Wohnungsgesellschaften nur dann möglich sein, wenn 

a) diese auf Wunsch und im Interesse der Mieter als mieternahe Wohnungsprivatisierung erfolgt,

b) der Verkauf an in der Kommune verankerte Genossenschaften erfolgt,

c) wenn wirtschaftlich gesunde kommunale Wohnungsgesellschaften insolvenzbedrohte kommunale Gesellschaften übernehmen,

d) insolvenzbedrohte kommunale Wohnungsgesellschaften durch Teilverkäufe im Zusammenhang mit mehrheitlich getragenen Sanierungskonzepten für die Gesellschaft zur Abwendung der Insolvenz beitragen können.

Beabsichtigte Veräußerungen von kommunalen Unternehmen sind durch die Mitglieder und Mandatsträger der Linkspartei.PDS mit öffentlichen Diskussionsprozessen zu begleiten.

Einwohnerinnen und Einwohner sollen über Art und Weise der zu erbringenden Leistungen der Daseinsvorsorge mitentscheiden können. Formen der direkten Demokratie wie Einwohneranträge, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid sind dabei hilfreich.

2. Offensive Privatisierungs-Debatte gefordert

Ramelow (LINKE) warnt vor Verkauf von 5100 Wohnungen in Erfurt

28.07.2006

Der Fraktionsvize der Linkspartei im Deutschen Bundestag, Bodo Ramelow, will im Zusammenhang mit der Zustimmung von Erfurter Mandatsträgern der Linkspartei zum Verkauf von 5100 Wohnungen, eine offensive Debatte in seiner Partei. "Wir müssen darüber reden, welche Verantwortung kommunale Abgeordnete der Linkspartei gegenüber den Wählerinnen und Wählern sowie Mietern haben.", erklärte Ramelow am Donnerstag. Wer durch ein Mandat der Linkspartei im Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat sitze, habe eine ganz besondere Verantwortung. "Es darf nicht nur darum gehen, die kaufmännischen Aspekte im Blick zu haben. Von Linkspolitikern erwarten die Bürgerinnen und Bürger zu Recht den sozialen Blick", so Ramelow. 
Soziale Politik sei auch Wohnungspolitik. Mit dem Verkauf von 5100 Wohnungen in Paketen schaffe man nur schärfere Konkurrenten am Wohnungsmarkt. Die Privatisierung von riesigen Wohnungsbeständen heize spekulative Prozesse an und verlagere langfristig die Kosten auf die Mieter. "Die für die Misere Verantwortlichen bleiben außen vor", warnte Ramelow.

Dies sei keine Stadtentwicklung und Probleme würden damit auch nicht gelöst. Verlierer seien Mieter, Stadt und die anderen Wohnungsgenossenschaften. Die Stadt zieht sich mit Hilfe von Mandatsträgern der Linkspartei aus ihrer sozialen Verantwortung. "Das ist keine linke Politik und darf von uns nicht toleriert werden.", so Ramelow. "Es geht nicht um das imperative Mandat, sondern um Glaubwürdigkeit."


2. Bundesweiter Heizspiegel 2006




Fast jeder kennt den Spritverbrauch seines Autos. Doch die Wenigsten wissen, wie viel Energie im Haus bzw. in der Wohnung „verheizt“ wird. Gerade dort lohnt es sich aber, nach Sparmöglichkeiten zu suchen. Anhand des Bundesweiten Heizspiegels können Mieter und Hauseigentümer den Energieverbrauch sowie Heizkosten ihres Gebäudes oder ihrer Wohnung bewerten. Die aufgeführten Ansprechpartner helfen mit Energiespartipps zur Optimierung des Heizverhaltens, zum Wärmeschutz für das Haus oder zur Überprüfung der Heizanlage. Beim Energiesparen sollten Mieter und Vermieter Partner sein, denn beide profitieren davon. 
Der Flyer "Bundesweiter Heizspiegel 2006“ ist unter www.mieterbund.de zu finden.
Alle genannten Texte sind bei der Landtagsfraktion der Linkspartei.PDS erhältlich. Alle mit Drucksachennummer versehenen Dokumente können auch im Internet (Parlamentsdatenbank) unter www.parldok.thueringen.de eingesehen werden. 
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